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vom 7. August 1974 (BGBl I 1974, 1873), neuge-

faßt durch Bek. v. 5.11.2001 BGBl. I 2970; geän-

dert durch Art. 31 G v. 23. 7.2002 BGBl. I 2850

,QKDOWV�EHUVLFKW

§ 1  Anwendungsbereich

§ 2  Zweck des Gesetzes

§ 3  Leistungen des Heims, Rechtsverordnungen

§ 4  Beratung

§ 5  Heimvertrag

§ 6  Anpassungspflicht

§ 7  Erhöhung des Entgelts

§ 8  Vertragsdauer

§ 9  Abweichende Vereinbarungen

§ 10  Mitwirkung der Bewohnerinnen und

         Bewohner

§ 11  Anforderungen an den Betrieb eines Heims

§ 12  Anzeige

§ 13  Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht

§ 14  Leistungen an Träger und Beschäftigte

§ 15  Überwachung

§ 16  Beratung bei Mängeln

§ 17  Anordnungen

§ 18  Beschäftigungsverbot, kommissarische

         Heimleitung

§ 19  Untersagung

§ 20  Zusammenarbeit, Arbeitsgemeinschaften

§ 21  Ordnungswidrigkeiten

§ 22  Berichte

§ 23  Zuständigkeit und Durchführung des Gesetzes

§ 24  Anwendbarkeit der Gewerbeordnung

§ 25  Fortgeltung von Rechtsverordnungen

§ 25a Erprobungsregelungen

§ 26  Übergangsvorschriften

�����$QZHQGXQJVEHUHLFK
(1) Dieses Gesetz gilt für Heime. Heime im Sinne

dieses Gesetzes sind Einrichtungen, die dem Zweck

dienen, ältere Menschen oder pflegebedürftige oder

behinderte Volljährige aufzunehmen, ihnen Wohn-

raum zu überlassen sowie Betreuung und Verpfle-

gung zur Verfügung zu stellen oder vorzuhalten,

und die in ihrem Bestand von Wechsel und Zahl der

Bewohnerinnen und Bewohner unabhängig sind

und entgeltlich betrieben werden.

(2) Die Tatsache, daß ein Vermieter von Wohnraum

durch Verträge mit Dritten oder auf andere Weise

sicherstellt, daß den Mietern Betreuung und Ver-

pflegung angeboten werden, begründet allein nicht

die Anwendung dieses Gesetzes. Dies gilt auch

dann, wenn die Mieter vertraglich verpflichtet sind,

allgemeine Betreuungsleistungen wie Notrufdienste

oder Vermittlung von Dienst- und Pflegeleistungen

von bestimmten Anbietern anzunehmen und das

Entgelt hierfür im Verhältnis zur Miete von unter-

geordneter Bedeutung ist. Dieses Gesetz ist anzu-

wenden, wenn die Mieter vertraglich verpflichtet

sind, Verpflegung und weitergehende Betreuungs-

leistungen von bestimmten Anbietern anzunehmen.

(3) Auf Heime oder Teile von Heimen im Sinne des

Absatzes 1, die der vorübergehenden Aufnahme

Volljähriger dienen (Kurzzeitheime), sowie auf

stationäre Hospize finden die §§ 6, 7, 10 und 14

Abs. 2 Nr. 3 und 4, Abs. 3, 4 und 7 keine Anwen-

dung. Nehmen die Heime nach Satz 1 in der Regel

mindestens sechs Personen auf, findet § 10 mit der

Maßgabe Anwendung, daß ein Heimfürsprecher zu

bestellen ist.

(4) Als vorübergehend im Sinne dieses Gesetzes ist

ein Zeitraum von bis zu drei Monaten anzusehen.

(5) Dieses Gesetz gilt auch für Einrichtungen der

Tages- und der Nachtpflege mit Ausnahme der §§

10 und 14 Abs. 2 Nr. 3 und 4, Abs. 3, 4 und 7.

Nimmt die Einrichtung in der Regel mindestens

sechs Personen auf, findet § 10 mit der Maßgabe

Anwendung, daß ein Heimfürsprecher zu bestellen

ist.

(6) Dieses Gesetz gilt nicht für Tageseinrichtungen

und Krankenhäuser im Sinne des § 2 Nr. 1 des

Krankenhausfinanzierungsgesetzes. In Einrichtun-

gen zur Rehabilitation gilt dieses Gesetz für die

Teile, die die Voraussetzungen des Absatzes 1

erfüllen. Dieses Gesetz gilt nicht für Internate der

Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke.
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(1) Zweck des Gesetzes ist es,

1. die Würde sowie die Interessen und Bedürfnis-

se der Bewohnerinnen und Bewohner von

Heimen vor Beeinträchtigungen zu schützen,

2. die Selbständigkeit, die Selbstbestimmung und

die Selbstverantwortung der Bewohnerinnen

und Bewohner zu wahren und zu fördern,

3. die Einhaltung der dem Träger des Heims

(Träger) gegenüber den Bewohnerinnen und

Bewohnern obliegenden Pflichten zu sichern,

4. die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Be-

wohner zu sichern,

5. eine dem allgemein anerkannten Stand der

fachlichen Erkenntnisse entsprechende Qualität

des Wohnens und der Betreuung zu sichern,

6. die Beratung in Heimangelegenheiten zu för-

dern sowie

7. die Zusammenarbeit der für die Durchführung

dieses Gesetzes zuständigen Behörden mit den

Trägern und deren Verbänden, den Pflegekas-

sen, dem Medizinischen Dienst der Kranken-

versicherung sowie den Trägern der Sozialhilfe

zu fördern.

(2) Die Selbständigkeit der Träger der Heime in

Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben

bleibt unberührt.

�����/HLVWXQJHQ�GHV�+HLPHV�
5HFKWVYHURUGQXQJHQ

(1) Die Heime sind verpflichtet, ihre Leistungen

nach dem jeweils allgemein anerkannten Stand

fachlicher Erkenntnisse zu erbringen.

(2) Zur Durchführung des § 2 kann das Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für

Wirtschaft und Technologie, dem Bundesministeri-

um für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, dem

Bundesministerium für Gesundheit und dem Bun-

desministerium für Arbeit und Sozialordnung durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-

tes dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen

Erkenntnisse entsprechende Regelungen (Mindest-

anforderungen) erlassen

1. für die Räume, insbesondere die Wohn-, Auf-

enthalts-, Therapie- und Wirtschaftsräume so-

wie die Verkehrsflächen, sanitären Anlagen

und die technischen Einrichtungen,

2. für die Eignung der Leitung des Heims (Lei-

tung) und der Beschäftigten.

����%HUDWXQJ
Die zuständigen Behörden informieren und beraten

1. die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die

Heimbeiräte und Heimfürsprecher über ihre

Rechte und Pflichten,

2. Personen, die ein berechtigtes Interesse haben,

über Heime im Sinne des § 1 und über die

Rechte und Pflichten der Träger und der Be-

wohnerinnen und Bewohner solcher Heime

und

3. auf Antrag Personen und Träger, die die Schaf-

fung von Heimen im Sinne des § 1 anstreben

oder derartige Heime betreiben, bei der Pla-

nung und dem Betrieb der Heime.

����+HLPYHUWUDJ
(1) Zwischen dem Träger und der künftigen Be-

wohnerin oder dem künftigen Bewohner ist ein

Heimvertrag abzuschließen. Der Inhalt des Heim-

vertrags ist der Bewohnerin oder dem Bewohner

unter Beifügung einer Ausfertigung des Vertrags

schriftlich zu bestätigen.

(2) Der Träger hat die künftigen Bewohnerinnen

und Bewohner vor Abschluß des Heimvertrags

schriftlich über den Vertragsinhalt zu informieren

und sie auf die Möglichkeiten späterer Leistungs-

und Entgeltveränderungen hinzuweisen.

(3) Im Heimvertrag sind die Rechte und Pflichten

des Trägers und der Bewohnerin oder des Bewoh-

ners, insbesondere die Leistungen des Trägers und

das von der Bewohnerin oder dem Bewohner insge-

samt zu entrichtende Heimentgelt, zu regeln. Der

Heimvertrag muß eine allgemeine Leistungsbe-

schreibung des Heims, insbesondere der Ausstat-

tung, enthalten. Im Heimvertrag müssen die Lei-
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stungen des Trägers, insbesondere Art, Inhalt und

Umfang der Unterkunft, Verpflegung und Betreu-

ung einschließlich der auf die Unterkunft, Verpfle-

gung und Betreuung entfallenden Entgelte angege-

ben werden. Außerdem müssen die weiteren Lei-

stungen im Einzelnen gesondert beschrieben und

die jeweiligen Entgeltbestandteile hierfür gesondert

angegeben werden.

(4) Wird die Bewohnerin oder der Bewohner nur

vorübergehend aufgenommen, so umfaßt die Lei-

stungspflicht des Trägers alle Betreuungsmaßnah-

men, die während des Aufenthalts erforderlich sind.

(5) In Verträgen mit Personen, die Leistungen nach

den §§ 41, 42 und 43 des Elften Buches Sozialge-

setzbuch in Anspruch nehmen (Leistungsempfänger

der Pflegeversicherung), müssen Art, Inhalt und

Umfang der in Absatz 3 genannten Leistungen

sowie die jeweiligen Entgelte den im Siebten und

Achten Kapitel oder den aufgrund des Siebten und

Achten Kapitels des Elften Buches Sozialgesetz-

buch getroffenen Regelungen (Regelungen der

Pflegeversicherung) entsprechen sowie die geson-

dert berechenbaren Investitionskosten (§ 82 Abs. 3

und 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) geson-

dert ausgewiesen werden. Entsprechen Art, Inhalt

oder Umfang der Leistungen oder Entgelte nicht

den Regelungen der Pflegeversicherung, haben

sowohl der Leistungsempfänger der Pflegeversiche-

rung als auch der Träger einen Anspruch auf ent-

sprechende Anpassung des Vertrags.

(6) In Verträgen mit Personen, denen Hilfe in Ein-

richtungen nach dem Bundessozialhilfegesetz ge-

währt wird, müssen Art, Inhalt und Umfang der in

Absatz 3 genannten Leistungen sowie die jeweili-

gen Entgelte den aufgrund des Abschnitts 7 des

Bundessozialhilfegesetzes getroffenen Vereinba-

rungen entsprechen. Absatz 5 Satz 2 findet entspre-

chende Anwendung.

(7) Das Entgelt sowie die Entgeltbestandteile müs-

sen im Verhältnis zu den Leistungen angemessen

sein. Sie sind für alle Bewohnerinnen und Bewoh-

ner eines Heims nach einheitlichen Grundsätzen zu

bemessen. Eine Differenzierung ist zulässig, soweit

eine öffentliche Förderung von betriebsnotwendi-

gen Investitionsaufwendungen nur für einen Teil

eines Heims erfolgt ist. Eine Differenzierung nach

Kostenträgern ist unzulässig. Abweichend von Satz

4 ist eine Differenzierung der Entgelte insofern

zulässig, als Vergütungsvereinbarungen nach dem

Abschnitt 7 des Bundessozialhilfegesetzes über

Investitionsbeträge oder gesondert berechnete Inve-

stitionskosten getroffen worden sind.

(8) Im Heimvertrag ist für Zeiten der Abwesenheit

der Bewohnerin oder des Bewohners eine Regelung

vorzusehen, ob und in welchem Umfang eine Er-

stattung ersparter Aufwendungen erfolgt. Die Ab-

sätze 5 und 6 finden Anwendung.

(9) Werden Leistungen unmittelbar zu Lasten eines

gesetzlichen Leistungsträgers erbracht, ist die Be-

wohnerin oder der Bewohner unverzüglich schrift-

lich unter Mitteilung des Kostenanteils hierauf

hinzuweisen.

(10) Der Träger hat die künftige Bewohnerin oder

den künftigen Bewohner bei Abschluß des Heim-

vertrags schriftlich auf sein Recht hinzuweisen, sich

beim Träger, bei der zuständigen Behörde oder der

Arbeitsgemeinschaft nach § 20 Abs. 5 beraten zu

lassen sowie sich über Mängel bei der Erbringung

der im Heimvertrag vorgesehenen Leistungen zu

beschweren. Zugleich hat er die entsprechenden

Anschriften mitzuteilen.

(11) Erbringt der Träger die vertraglichen Leistun-

gen ganz oder teilweise nicht oder weisen sie nicht

unerhebliche Mängel auf, kann die Bewohnerin

oder der Bewohner unbeschadet weitergehender

zivilrechtlicher Ansprüche bis zu sechs Monate

rückwirkend eine angemessene Kürzung des ver-

einbarten Heimentgelts verlangen. Dies gilt nicht,

soweit nach § 115 Abs. 3 des Elften Buches Sozial-

gesetzbuch wegen desselben Sachverhaltes ein

Kürzungsbetrag vereinbart oder festgesetzt worden

ist. Bei Personen, denen Hilfe in Einrichtungen

nach dem Bundessozialhilfegesetz gewährt wird,

steht der Kürzungsbetrag bis zur Höhe der er-

brachten Leistungen vorrangig dem Sozialhilfeträ-

ger zu. Versicherten der Pflegeversicherung steht

der Kürzungsbetrag bis zur Höhe ihres Eigenent-
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gelts am Heimentgelt zu; ein überschießender Be-

trag ist an die Pflegekasse auszuzahlen.

(12) War die Bewohnerin oder der Bewohner zu

dem Zeitpunkt der Aufnahme in ein Heim ge-

schäftsunfähig, so gilt der von ihr oder ihm ge-

schlossene Heimvertrag in Ansehung einer bereits

bewirkten Leistung und deren Gegenleistung, so-

weit diese in einem angemessenen Verhältnis zu-

einander stehen, als wirksam.

�����$QSDVVXQJVSIOLFKW
(1) Der Träger hat seine Leistungen, soweit ihm

dies möglich ist, einem erhöhten oder verringerten

Betreuungsbedarf der Bewohnerin oder des Be-

wohners anzupassen und die hierzu erforderlichen

Änderungen des Heimvertrags anzubieten. Sowohl

der Träger als auch die Bewohnerin oder der Be-

wohner können die erforderlichen Änderungen des

Heimvertrags verlangen. Im Heimvertrag kann

vereinbart werden, daß der Träger das Entgelt durch

einseitige Erklärung in angemessenem Umfang

entsprechend den angepaßten Leistungen zu senken

verpflichtet ist und erhöhen darf.

(2) Der Träger hat die Änderungen der Art, des

Inhalts und des Umfangs der Leistungen sowie

gegebenenfalls der Vergütung darzustellen. § 5

Abs. 3 Satz 3 und 4 findet entsprechende Anwen-

dung.

(3) Auf die Absätze 1 und 2 finden § 5 Abs. 5 bis 7

und § 7 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 entspre-

chende Anwendung.

�����(UK|KXQJ�GHV�(QWJHOWHV
(1) Der Träger kann eine Erhöhung des Entgelts

verlangen, wenn sich die bisherige Berechnungs-

grundlage verändert und sowohl die Erhöhung als

auch das erhöhte Entgelt angemessen sind. Entgel-

terhöhungen aufgrund von Investitionsaufwendun-

gen des Heims sind nur zulässig, soweit sie nach

der Art des Heims betriebsnotwendig sind und nicht

durch öffentliche Förderung gedeckt werden.

(2) Die Erhöhung des Entgelts bedarf außerdem der

Zustimmung der Bewohnerin oder des Bewohners.

In dem Heimvertrag kann vereinbart werden, daß

der Träger berechtigt ist, bei Vorliegen der Voraus-

setzungen des Absatzes 1 das Entgelt durch einsei-

tige Erklärung zu erhöhen.

(3) Die Erhöhung des Entgelts wird nur wirksam,

wenn sie vom Träger der Bewohnerin oder dem

Bewohner gegenüber spätestens vier Wochen vor

dem Zeitpunkt, an dem sie wirksam werden soll,

schriftlich geltend gemacht wurde und die Begrün-

dung anhand der Leistungsbeschreibung und der

Entgeltbestandteile des Heimvertrags unter Angabe

des Umlagemaßstabs die Positionen beschreibt, für

die sich nach Abschluß des Heimvertrags Kosten-

steigerungen ergeben. Die Begründung muß die

vorgesehenen Änderungen darstellen und sowohl

die bisherigen Entgeltbestandteile als auch die vor-

gesehenen neuen Entgeltbestandteile enthalten. § 5

Abs. 3 und 5 bis 9 gilt entsprechend. Die Bewohne-

rin oder der Bewohner sowie der Heimbeirat müs-

sen Gelegenheit erhalten, die Angaben des Trägers

durch Einsichtnahme in die Kalkulationsunterlagen

zu überprüfen.

(4) Bei Leistungsempfängern der Pflegeversiche-

rung wird eine Erhöhung des Entgelts außerdem

nur wirksam, soweit das erhöhte Entgelt den Rege-

lungen der Pflegeversicherung entspricht. Absatz 2

Satz 1 findet keine Anwendung. Der Träger ist

verpflichtet, Vertreterinnen und Vertreter des

Heimbeirats oder den Heimfürsprecher rechtzeitig

vor der Aufnahme von Verhandlungen über Lei-

stungs- und Qualitätsvereinbarungen sowie über

Vergütungsvereinbarungen mit den Pflegekassen

anzuhören und ihnen unter Vorlage nachvollziehba-

rer Unterlagen die wirtschaftliche Notwendigkeit

und Angemessenheit der geplanten Erhöhung zu

erläutern. Außerdem ist der Träger verpflichtet,

Vertreterinnen und Vertretern des Heimbeirats oder

dem Heimfürsprecher Gelegenheit zu einer schrift-

lichen Stellungnahme zu geben. Diese Stellung-

nahme gehört zu den Unterlagen, die der Träger

rechtzeitig vor Beginn der Verhandlungen den als

Kostenträgern betroffenen Vertragsparteien vorzu-

legen hat. Vertreterinnen und Vertreter des Heim-

beirats oder der Heimfürsprecher sollen auf Verlan-

gen vom Träger zu den Verhandlungen über Lei-
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stungs- und Qualitätsvereinbarungen sowie über

Vergütungsvereinbarungen hinzugezogen werden.

Sie sind über den Inhalt der Verhandlungen, soweit

ihnen im Rahmen der Verhandlungen Betriebsge-

heimnisse bekannt geworden sind, zur Verschwie-

genheit verpflichtet. Absatz 3 findet Anwendung.

(5) Bei Personen, denen Hilfe in Einrichtungen

nach dem Bundessozialhilfegesetz gewährt wird,

wird eine Erhöhung des Entgelts nur wirksam,

soweit das erhöhte Entgelt den Vereinbarungen

nach Abschnitt 7 des Bundessozialhilfegesetzes

entspricht. Vertreterinnen und Vertreter des Heim-

beirats oder der Heimfürsprecher sollen auf Verlan-

gen vom Träger an den Verhandlungen über Lei-

stungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen

hinzugezogen werden. Im Übrigen findet Absatz 4

entsprechende Anwendung.

(6) Eine Kündigung des Heimvertrags zum Zwecke

der Erhöhung des Entgelts ist ausgeschlossen.

�����9HUWUDJVGDXHU
(1) Der Heimvertrag wird auf unbestimmte Zeit

geschlossen, soweit nicht im Einzelfall eine befri-

stete Aufnahme der Bewohnerin oder des Bewoh-

ners beabsichtigt ist oder eine vorübergehende

Aufnahme nach § 1 Abs. 3 vereinbart wird.

(2) Die Bewohnerin oder der Bewohner kann den

Heimvertrag spätestens am dritten Werktag eines

Kalendermonats für den Ablauf desselben Monats

schriftlich kündigen. Bei einer Erhöhung des Ent-

gelts ist eine Kündigung abweichend von Satz 1

jederzeit für den Zeitpunkt möglich, an dem die

Erhöhung wirksam werden soll. Der Heimvertrag

kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer

Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn der Be-

wohnerin oder dem Bewohner die Fortsetzung des

Heimvertrags bis zum Ablauf der Kündigungsfrist

nicht zuzumuten ist. Hat in den Fällen des Satzes 3

der Träger den Kündigungsgrund zu vertreten, hat

er der Bewohnerin oder dem Bewohner eine ange-

messene anderweitige Unterkunft und Betreuung zu

zumutbaren Bedingungen nachzuweisen und ist

zum Ersatz der Umzugskosten in angemessenem

Umfang verpflichtet. Im Falle des Satzes 3 kann die

Bewohnerin oder der Bewohner den Nachweis

einer angemessenen anderweitigen Unterkunft und

Betreuung auch dann verlangen, wenn sie oder er

noch nicht gekündigt hat. § 115 Abs. 4 des Elften

Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt.

(3) Der Träger kann den Heimvertrag nur aus

wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger Grund

liegt insbesondere vor, wenn

1. der Betrieb des Heims eingestellt, wesentlich

eingeschränkt oder in seiner Art verändert wird

und die Fortsetzung des Heimvertrags für den

Träger eine unzumutbare Härte bedeuten wür-

de,

2. der Gesundheitszustand der Bewohnerin oder

des Bewohners sich so verändert hat, daß ihre

oder seine fachgerechte Betreuung in dem

Heim nicht mehr möglich ist,

3. die Bewohnerin ihre oder der Bewohner seine

vertraglichen Pflichten schuldhaft so gröblich

verletzt, daß dem Träger die Fortsetzung des

Vertrags nicht mehr zugemutet werden kann,

oder

4. die Bewohnerin oder der Bewohner

a) für zwei aufeinander folgende Termine

mit der Entrichtung des Entgelts oder eines

Teils des Entgelts, der das Entgelt für einen

Monat übersteigt, im Verzug ist oder

b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als

zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung

des Entgelts in Höhe eines Betrags in Ver-

zug gekommen ist, der das Entgelt für zwei

Monate erreicht.

(4) In den Fällen des Absatzes 3 Nr. 4 ist die Kün-

digung ausgeschlossen, wenn der Träger vorher

befriedigt wird. Sie wird unwirksam, wenn bis zum

Ablauf von zwei Monaten nach Eintritt der Rechts-

hängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich des

fälligen Entgelts der Träger befriedigt wird oder

eine öffentliche Stelle sich zur Befriedigung ver-

pflichtet.

(5) Die Kündigung durch den Träger bedarf der

schriftlichen Form; sie ist zu begründen.

(6) In den Fällen des Absatzes 3 Nr. 2 bis 4 kann

der Träger den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
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kündigen. In den Übrigen Fällen des Absatzes 3 ist

die Kündigung spätestens am dritten Werktag eines

Kalendermonats für den Ablauf des nächsten Mo-

nats zulässig.

(7) Hat der Träger nach Absatz 3 Nr. 1 und 2 ge-

kündigt, so hat er der Bewohnerin oder dem Be-

wohner eine angemessene anderweitige Unterkunft

und Betreuung zu zumutbaren Bedingungen nach-

zuweisen. In den Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 hat

der Träger die Kosten des Umzugs in angemesse-

nem Umfang zu tragen.

(8) Mit dem Tod der Bewohnerin oder des Bewoh-

ners endet das Vertragsverhältnis. Vereinbarungen

über eine Fortgeltung des Vertrags hinsichtlich der

Entgeltbestandteile für Wohnraum und Investiti-

onskosten sind zulässig, soweit ein Zeitraum von

zwei Wochen nach dem Sterbetag nicht überschrit-

ten wird. In diesen Fällen ermäßigt sich das Entgelt

um den Wert der von dem Träger ersparten Auf-

wendungen. Bestimmungen des Heimvertrags über

die Behandlung des im Heim befindlichen Nachlas-

ses sowie dessen Verwahrung durch den Träger

bleiben wirksam.

(9) Wenn die Bewohnerin oder der Bewohner nur

vorübergehend aufgenommen wird, kann der

Heimvertrag von beiden Vertragsparteien nur aus

wichtigem Grund gekündigt werden. Die Absätze 2

bis 8 sind mit Ausnahme des Absatzes 3 Satz 2 Nr.

2 und 3 und des Absatzes 8 Satz 1 nicht anzuwen-

den. Die Kündigung ist ohne Einhaltung einer Frist

zulässig. Sie bedarf der schriftlichen Form und ist

zu begründen.

(10) War die Bewohnerin oder der Bewohner bei

Abschluß des Heimvertrages geschäftsunfähig, so

kann der Träger eines Heimes das Heimverhältnis

nur aus wichtigem Grund für gelöst erklären. Ab-

satz 3 Satz 2, Absätze 4, 5, 6, 7, 8 Satz 1 und Ab-

satz 9 Satz 1 bis 3 finden insoweit entsprechende

Anwendung.

�����$EZHLFKHQGH�9HUHLQEDUXQJHQ
Vereinbarungen, die zum Nachteil der Bewohnerin

oder des Bewohners von den §§ 5 bis 8 abweichen,

sind unwirksam.

������0LWZLUNXQJ�GHU�%HZRKQHULQQHQ
XQG�%HZRKQHU

(1) Die Bewohnerinnen und Bewohner wirken

durch einen Heimbeirat in Angelegenheiten des

Heimbetriebs wie Unterkunft, Betreuung, Aufent-

haltsbedingungen, Heimordnung, Verpflegung und

Freizeitgestaltung mit. Die Mitwirkung bezieht sich

auch auf die Sicherung einer angemessenen Quali-

tät der Betreuung im Heim und auf die Leistungs-,

Vergütungs-, Qualitäts- und Prüfungsvereinbarun-

gen nach § 7 Abs. 4 und 5. Sie ist auf die Verwal-

tung sowie die Geschäfts- und Wirtschaftsführung

des Heims zu erstrecken, wenn Leistungen im Sin-

ne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 erbracht worden sind. Der

Heimbeirat kann bei der Wahrnehmung seiner Auf-

gaben und Rechte fach- und sachkundige Personen

seines Vertrauens hinzuziehen. Diese sind zur Ver-

schwiegenheit verpflichtet.

(2) Die für die Durchführung dieses Gesetzes zu-

ständigen Behörden fördern die Unterrichtung der

Bewohnerinnen und Bewohner und der Mitglieder

von Heimbeiräten über die Wahl und die Befugnis-

se sowie die Möglichkeiten des Heimbeirats, die

Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner in

Angelegenheiten des Heimbetriebs zur Geltung zu

bringen.

(3) Der Heimbeirat soll mindestens einmal im Jahr

die Bewohnerinnen und Bewohner zu einer Ver-

sammlung einladen, zu der jede Bewohnerin oder

jeder Bewohner eine Vertrauensperson beiziehen

kann. Näheres kann in der Rechtsverordnung nach

Absatz 5 geregelt werden.

(4) Für die Zeit, in der ein Heimbeirat nicht gebildet

werden kann, werden seine Aufgaben durch einen

Heimfürsprecher wahrgenommen. Seine Tätigkeit

ist unentgeltlich und ehrenamtlich. Der Heimfür-

sprecher wird im Benehmen mit der Heimleitung

von der zuständigen Behörde bestellt. Die Bewoh-

nerinnen und Bewohner des Heims oder deren

gesetzliche Vertreter können der zuständigen Be-

hörde Vorschläge zur Auswahl des Heimfürspre-

chers unterbreiten. Die zuständige Behörde kann

von der Bestellung eines Heimfürsprechers abse-
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hen, wenn die Mitwirkung der Bewohnerinnen und

Bewohner auf andere Weise gewährleistet ist.

(5) Das Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend erläßt im Einvernehmen mit

dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-

nung und dem Bundesministerium für Gesundheit

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-

desrates Regelungen über die Wahl des Heimbeirats

und die Bestellung des Heimfürsprechers sowie

über Art, Umfang und Form ihrer Mitwirkung. In

der Rechtsverordnung ist vorzusehen, daß auch

Angehörige und sonstige Vertrauenspersonen der

Bewohnerinnen und Bewohner, von der zuständi-

gen Behörde vorgeschlagene Personen sowie Mit-

glieder der örtlichen Seniorenvertretungen und

Mitglieder von örtlichen Behindertenorganisationen

in angemessenem Umfang in den Heimbeirat ge-

wählt werden können.

������$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GHQ�%HWULHE
HLQHV�+HLPHV

(1) Ein Heim darf nur betrieben werden, wenn der

Träger und die Leitung

1. die Würde sowie die Interessen und Bedürfnis-

se der Bewohnerinnen und Bewohner vor Be-

einträchtigungen schützen,

2. die Selbständigkeit, die Selbstbestimmung und

die Selbstverantwortung der Bewohnerinnen

und Bewohner wahren und fördern, insbeson-

dere bei behinderten Menschen die sozial-

pädagogische Betreuung und heilpädagogische

Förderung sowie bei Pflegebedürftigen eine

humane und aktivierende Pflege unter Achtung

der Menschenwürde gewährleisten,

3. eine angemessene Qualität der Betreuung der

Bewohnerinnen und Bewohner, auch soweit sie

pflegebedürftig sind, in dem Heim selbst oder

in angemessener anderer Weise einschließlich

der Pflege nach dem allgemein anerkannten

Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse

sowie die ärztliche und gesundheitliche Be-

treuung sichern,

4. die Eingliederung behinderter Menschen för-

dern,

5. den Bewohnerinnen und Bewohnern eine nach

Art und Umfang ihrer Betreuungsbedürftigkeit

angemessene Lebensgestaltung ermöglichen

und die erforderlichen Hilfen gewähren,

6. die hauswirtschaftliche Versorgung sowie eine

angemessene Qualität des Wohnens erbringen,

7. sicherstellen, daß für pflegebedürftige Bewoh-

nerinnen und Bewohner Pflegeplanungen auf-

gestellt und deren Umsetzung aufgezeichnet

werden,

8. gewährleisten, daß in Einrichtungen der Be-

hindertenhilfe für die Bewohnerinnen und Be-

wohner Förder- und Hilfepläne aufgestellt und

deren Umsetzung aufgezeichnet werden,

9. einen ausreichenden Schutz der Bewohnerin-

nen und Bewohner vor Infektionen gewährlei-

sten und sicherstellen, daß von den Beschäf-

tigten die für ihren Aufgabenbereich einschlä-

gigen Anforderungen der Hygiene eingehalten

werden, und

10. sicherstellen, daß die Arzneimittel bewohner-

bezogen und ordnungsgemäß aufbewahrt und

die in der Pflege tätigen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter mindestens einmal im Jahr über

den sachgerechten Umgang mit Arzneimitteln

beraten werden.

(2) Ein Heim darf nur betrieben werden, wenn der

Träger

1. die notwendige Zuverlässigkeit, insbesondere

die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zum Be-

trieb des Heims, besitzt,

2. sicherstellt, daß die Zahl der Beschäftigten und

ihre persönliche und fachliche Eignung für die

von ihnen zu leistende Tätigkeit ausreicht,

3. angemessene Entgelte verlangt und

4. ein Qualitätsmanagement betreibt.

(3) Ein Heim darf nur betrieben werden, wenn

1. die Einhaltung der in den Rechtsverordnungen

nach § 3 enthaltenen Regelungen gewährleistet

ist,

2. die vertraglichen Leistungen erbracht werden

und

3. die Einhaltung der nach § 14 Abs. 7 erlassenen

Vorschriften gewährleistet ist.
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(4) Bestehen Zweifel daran, daß die Anforderungen

an den Betrieb eines Heims erfüllt sind, ist die zu-

ständige Behörde berechtigt und verpflichtet, die

notwendigen Maßnahmen zur Aufklärung zu er-

greifen.

������$Q]HLJH
(1) Wer den Betrieb eines Heims aufnehmen will,

hat darzulegen, daß er die Anforderungen nach § 11

Abs. 1 bis 3 erfüllt. Zu diesem Zweck hat er seine

Absicht spätestens drei Monate vor der vorgesehe-

nen Inbetriebnahme der zuständigen Behörde anzu-

zeigen. Die Anzeige muß insbesondere folgende

weitere Angaben enthalten:

1. den vorgesehenen Zeitpunkt der Betriebsauf-

nahme,

2. die Namen und die Anschriften des Trägers

und des Heims,

3. die Nutzungsart des Heims und der Räume

sowie deren Lage, Zahl und Größe und die

vorgesehene Belegung der Wohnräume,

4. die vorgesehene Zahl der Mitarbeiterstellen,

5. den Namen, die berufliche Ausbildung und den

Werdegang der Heimleitung und bei Pflege-

heimen auch der Pflegedienstleitung sowie die

Namen und die berufliche Ausbildung der Be-

treuungskräfte,

6. die allgemeine Leistungsbeschreibung sowie

die Konzeption des Heims,

7. einen Versorgungsvertrag nach § 72 sowie eine

Leistungs- und Qualitätsvereinbarung nach §

80a des Elften Buches Sozialgesetzbuch oder

die Erklärung, ob ein solcher Versorgungsver-

trag oder eine solche Leistungs- und Qualitäts-

vereinbarung angestrebt werden,

8. die Vereinbarungen nach § 93 Abs. 2 des Bun-

dessozialhilfegesetzes oder die Erklärung, ob

solche Vereinbarungen angestrebt werden,

9. die Einzelvereinbarungen aufgrund § 39a des

Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder die Er-

klärung, ob solche Vereinbarungen angestrebt

werden,

10. die Unterlagen zur Finanzierung der Investiti-

onskosten,

11. ein Muster der Heimverträge sowie sonstiger

verwendeter Verträge,

12. die Satzung oder einen Gesellschaftsvertrag

des Trägers sowie

13. die Heimordnung, soweit eine solche vorhan-

den ist.

(2) Die zuständige Behörde kann weitere Angaben

verlangen, soweit sie zur zweckgerichteten Aufga-

benerfüllung erforderlich sind. Stehen die Leitung,

die Pflegedienstleitung oder die Betreuungskräfte

zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht fest, ist die

Mitteilung zum frühestmöglichen Zeitpunkt, späte-

stens vor Aufnahme des Heimbetriebs, nachzuho-

len.

(3) Der zuständigen Behörde sind unverzüglich

Änderungen anzuzeigen, die Angaben gemäß Ab-

satz 1 betreffen.

(4) Wer den Betrieb eines Heims ganz oder teilwei-

se einzustellen oder wer die Vertragsbedingungen

wesentlich zu ändern beabsichtigt, hat dies unver-

züglich der zuständigen Behörde gemäß Satz 2

anzuzeigen. Mit der Anzeige sind Angaben über die

nachgewiesene Unterkunft und Betreuung der Be-

wohnerinnen und Bewohner und die geplante ord-

nungsgemäße Abwicklung der Vertragsverhältnisse

mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu verbin-

den.

������$XI]HLFKQXQJV��XQG�$XIEHZDKUXQJVSIOLFKW
(1) Der Träger hat nach den Grundsätzen einer

ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung Auf-

zeichnungen über den Betrieb zu machen und die

Qualitätssicherungsmaßnahmen und deren Ergeb-

nisse so zu dokumentieren, daß sich aus ihnen der

ordnungsgemäße Betrieb des Heims ergibt. Insbe-

sondere muß ersichtlich werden:

1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage des

Heims,

2. die Nutzungsart, die Lage, die Zahl und die

Größe der Räume sowie die Belegung der

Wohnräume,

3. der Name, der Vorname, das Geburtsdatum,

die Anschrift und die Ausbildung der Beschäf-

tigten, deren regelmäßige Arbeitszeit, die von
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ihnen in dem Heim ausgeübte Tätigkeit und die

Dauer des Beschäftigungsverhältnisses sowie

die Dienstpläne,

4. der Name, der Vorname, das Geburtsdatum,

das Geschlecht, der Betreuungsbedarf der Be-

wohnerinnen und Bewohner sowie bei pflege-

bedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern

die Pflegestufe,

5. der Erhalt, die Aufbewahrung und die Verab-

reichung von Arzneimitteln einschließlich der

pharmazeutischen Überprüfung der Arznei-

mittelvorräte und der Unterweisung der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter über den sachge-

rechten Umgang mit Arzneimitteln,

6. die Pflegeplanungen und die Pflegeverläufe für

pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewoh-

ner,

7. für Bewohnerinnen und Bewohner von Ein-

richtungen der Behindertenhilfe Förder- und

Hilfepläne einschließlich deren Umsetzung,

8. die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung

sowie zur Qualitätssicherung,

9. die freiheitsbeschränkenden und die freiheits-

entziehenden Maßnahmen bei Bewohnerinnen

und Bewohnern sowie der Angabe des für die

Anordnung der Maßnahme Verantwortlichen,

10. die für die Bewohnerinnen und Bewohner

verwalteten Gelder oder Wertsachen.

Betreibt der Träger mehr als ein Heim, sind für

jedes Heim gesonderte Aufzeichnungen zu machen.

Dem Träger bleibt es vorbehalten, seine wirtschaft-

liche und finanzielle Situation durch Vorlage der im

Rahmen der Pflegebuchführungsverordnung gefor-

derten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrech-

nung nachzuweisen. Aufzeichnungen, die für ande-

re Stellen als die zuständige Behörde angelegt wor-

den sind, können zur Erfüllung der Anforderungen

des Satzes 1 verwendet werden.

(2) Der Träger hat die Aufzeichnungen nach Absatz

1 sowie die sonstigen Unterlagen und Belege über

den Betrieb eines Heims fünf Jahre aufzubewahren.

Danach sind sie zu löschen. Die Aufzeichnungen

nach Absatz 1 sind, soweit sie personenbezogene

Daten enthalten, so aufzubewahren, daß nur Be-

rechtigte Zugang haben.

(3) Das Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend legt im Einvernehmen mit dem

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

und dem Bundesministerium für Gesundheit durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-

tes Art und Umfang der in den Absätzen 1 und 2

genannten Pflichten und das einzuhaltende Verfah-

ren näher fest.

(4) Weitergehende Pflichten des Trägers eines

Heims nach anderen Vorschriften oder auf Grund

von Pflegesatzvereinbarungen oder Vereinbarungen

nach § 93 Abs. 2 des Bundessozialhilfegesetzes

bleiben unberührt.

������/HLVWXQJHQ�DQ�7UlJHU�XQG�%HVFKlIWLJWH
(1) Dem Träger ist es untersagt, sich von oder zu-

gunsten von Bewohnerinnen und Bewohnern oder

den Bewerberinnen und Bewerbern um einen

Heimplatz Geld oder geldwerte Leistungen über das

nach § 5 vereinbarte Entgelt hinaus versprechen

oder gewähren zu lassen.

(2) Dies gilt nicht, wenn

1. andere als die in § 5 aufgeführten Leistungen

des Trägers abgegolten werden,

2. geringwertige Aufmerksamkeiten versprochen

oder gewährt werden,

3. Leistungen im Hinblick auf die Überlassung

eines Heimplatzes zum Bau, zum Erwerb, zur

Instandsetzung, zur Ausstattung oder zum Be-

trieb des Heims versprochen oder gewährt

werden,

4. Sicherheiten für die Erfüllung der Verpflich-

tungen aus dem Heimvertrag geleistet werden

und diese Leistungen das Doppelte des auf ei-

nen Monat entfallenden Entgelts nicht über-

steigen. Auf Verlangen der Bewohnerin oder

des Bewohners können diese Sicherheiten auch

durch Stellung einer selbstschuldnerischen

Bürgschaft eines Kreditinstituts oder einer öf-

fentlich-rechtlichen Körperschaft geleistet

werden.
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(3) Leistungen im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 sind

zurückzugewähren, soweit sie nicht mit dem Ent-

gelt verrechnet worden sind. Sie sind vom Zeit-

punkt ihrer Gewährung an mit mindestens 4 vom

Hundert für das Jahr zu verzinsen, soweit der Vor-

teil der Kapitalnutzung bei der Bemessung des

Entgelts nicht berücksichtigt worden ist. Die Ver-

zinsung oder der Vorteil der Kapitalnutzung bei der

Bemessung des Entgelts sind der Bewohnerin oder

dem Bewohner gegenüber durch jährliche Abrech-

nungen nachzuweisen. Die Sätze 1 bis 3 gelten

auch für Leistungen, die von oder zugunsten von

Bewerberinnen und Bewerbern erbracht worden

sind.

(4) Ist nach Absatz 2 Nr. 4 als Sicherheit eine Geld-

summe bereitzustellen, so ist die Bewohnerin oder

der Bewohner zu drei gleichen monatlichen Teillei-

stungen berechtigt. Die erste Teilleistung ist zu

Beginn des Vertragsverhältnisses fällig. Der Träger

hat die Geldsumme von seinem Vermögen getrennt

für jede Bewohnerin und jeden Bewohner einzeln

bei einer öffentlichen Sparkasse oder einer Bank zu

dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündi-

gungsfrist marktüblichen Zinssatz anzulegen. Die

Zinsen stehen, auch soweit ein höherer Zinssatz

erzielt wird, der Bewohnerin oder dem Bewohner

zu und erhöhen die Sicherheit. Abweichende Ver-

einbarungen zum Nachteil der Bewohnerin oder des

Bewohners sind unzulässig.

(5) Der Leitung, den Beschäftigten oder sonstigen

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern des Heims ist es

untersagt, sich von oder zugunsten von Bewohne-

rinnen und Bewohnern neben der vom Träger er-

brachten Vergütung Geld oder geldwerte Leistun-

gen für die Erfüllung der Pflichten aus dem Heim-

vertrag versprechen oder gewähren zu lassen. Dies

gilt nicht, soweit es sich um geringwertige Auf-

merksamkeiten handelt.

(6) Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen

Ausnahmen von den Verboten der Absätze 1 und 5

zulassen, soweit der Schutz der Bewohnerinnen und

Bewohner die Aufrechterhaltung der Verbote nicht

erfordert und die Leistungen noch nicht verspro-

chen oder gewährt worden sind.

(7) Das Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend kann im Einvernehmen mit dem

Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-

gie, dem Bundesministerium für Gesundheit und

dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-

nung und mit Zustimmung des Bundesrates durch

Rechtsverordnung Vorschriften über die Pflichten

des Trägers im Falle der Entgegennahme von Lei-

stungen im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 erlassen,

insbesondere über die Pflichten

1. ausreichende Sicherheiten für die Erfüllung der

Rückzahlungsansprüche zu erbringen,

2. die erhaltenen Vermögenswerte getrennt zu

verwalten,

3. dem Leistenden vor Abschluß des Vertrags die

für die Beurteilung des Vertrags erforderlichen

Angaben, insbesondere über die Sicherung der

Rückzahlungsansprüche in schriftlicher Form

auszuhändigen.

In der Rechtsverordnung kann ferner die Befugnis

des Trägers zur Entgegennahme und Verwendung

der Leistungen im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 be-

schränkt werden sowie Art, Umfang und Zeitpunkt

der Rückzahlungspflicht näher geregelt werden.

Außerdem kann in der Rechtsverordnung der Trä-

ger verpflichtet werden, die Einhaltung seiner

Pflichten nach Absatz 3 und der nach den Sätzen 1

und 2 erlassenen Vorschriften auf seine Kosten

regelmäßig  sowie aus besonderem Anlaß prüfen zu

lassen und den Prüfungsbericht der zuständigen

Behörde vorzulegen, soweit es zu einer wirksamen

Überwachung erforderlich ist; hierbei können die

Einzelheiten der Prüfung, insbesondere deren An-

laß, Zeitpunkt und Häufigkeit, die Auswahl, Be-

stellung und Abberufung der Prüfer, deren Rechte,

Pflichten und Verantwortlichkeit, der Inhalt des

Prüfungsberichts, die Verpflichtungen des Trägers

gegenüber dem Prüfer sowie das Verfahren bei

Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Prüfer

und dem Träger geregelt werden.

(8) Absatz 2 Nr. 4 gilt nicht für Versicherte der

Pflegeversicherung und für Personen, denen Hilfe

in Einrichtungen nach dem Bundessozialhilfegesetz

gewährt wird.
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������hEHUZDFKXQJ
(1) Die Heime werden von den zuständigen Behör-

den durch wiederkehrende oder anlaßbezogene

Prüfungen überwacht. Die Prüfungen können jeder-

zeit angemeldet oder unangemeldet erfolgen. Prü-

fungen zur Nachtzeit sind nur zulässig, wenn und

soweit das Überwachungsziel zu anderen Zeiten

nicht erreicht werden kann. Die Heime werden

daraufhin überprüft, ob sie die Anforderungen an

den Betrieb eines Heims nach diesem Gesetz erfül-

len. Der Träger, die Leitung und die Pflegedienst-

leitung haben den zuständigen Behörden die für die

Durchführung dieses Gesetzes und der aufgrund

dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen

erforderlichen mündlichen und schriftlichen Aus-

künfte auf Verlangen und unentgeltlich zu erteilen.

Die Aufzeichnungen nach § 13 Abs. 1 hat der Trä-

ger am Ort des Heims zur Prüfung vorzuhalten. Für

die Unterlagen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 gilt dies nur

für angemeldete Prüfungen.

(2) Die von der zuständigen Behörde mit der Über-

wachung des Heims

beauftragten Personen sind befugt,

1. die für das Heim genutzten Grundstücke und

Räume zu betreten; soweit diese einem Haus-

recht der Bewohnerinnen und Bewohner unter-

liegen, nur mit deren Zustimmung,

2. Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen,

3. Einsicht in die Aufzeichnungen nach § 13 des

Auskunftspflichtigen im jeweiligen Heim zu

nehmen,

4. sich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern

sowie dem Heimbeirat oder dem Heimfürspre-

cher in Verbindung zu setzen,

5. bei pflegebedürftigen Bewohnerinnen und

Bewohnern mit deren Zustimmung den Pflege-

zustand in Augenschein zu nehmen,

6. die Beschäftigten zu befragen.

Der Träger hat diese Maßnahmen zu dulden. Es

steht der zuständigen Behörde frei, zu ihren Prü-

fungen weitere fach- und sachkundige Personen

hinzuzuziehen. Diese sind zur Verschwiegenheit

verpflichtet. Sie dürfen personenbezogene Daten

über Bewohnerinnen und Bewohner nicht speichern

und an Dritte übermitteln.

(3) Zur Verhütung dringender Gefahren für die

öffentliche Sicherheit und Ordnung können Grund-

stücke und Räume, die einem Hausrecht der Be-

wohnerinnen und Bewohner unterliegen oder

Wohnzwecken des Auskunftspflichtigen dienen,

jederzeit betreten werden. Der Auskunftspflichtige

und die Bewohnerinnen und Bewohner haben die

Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden. Das Grundrecht

der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13

Abs. 1 des Grundgesetzes) wird insoweit einge-

schränkt.

(4) Die zuständige Behörde nimmt für jedes Heim

im Jahr grundsätzlich mindestens eine Prüfung vor.

Sie kann Prüfungen in größeren Abständen als nach

Satz 1 vornehmen, soweit ein Heim durch den Me-

dizinischen Dienst der Krankenversicherung ge-

prüft worden ist oder ihr durch geeignete Nachwei-

se unabhängiger Sachverständiger Erkenntnisse

darüber vorliegen, daß die Anforderungen an den

Betrieb eines Heims erfüllt sind. Das Nähere wird

durch Landesrecht bestimmt.

(5) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen

Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 4 haben keine

aufschiebende Wirkung.

(6) Die Überwachung beginnt mit der Anzeige nach

§ 12 Abs. 1, spätestens jedoch drei Monate vor der

vorgesehenen Inbetriebnahme des Heims.

(7) Maßnahmen nach den Absätzen 1, 2, 4 und 6

sind auch zur Feststellung zulässig, ob eine Ein-

richtung ein Heim im Sinne von § 1 ist.

(8) Die Träger können die Landesverbände der

Freien Wohlfahrtspflege, die kommunalen Spitzen-

verbände und andere Vereinigungen von Trägern,

denen sie angehören, unbeschadet der Zulässigkeit

unangemeldeter Prüfungen, in angemessener Weise

bei Prüfungen hinzuziehen. Die zuständige Behörde

soll diese Verbände über den Zeitpunkt von ange-

meldeten Prüfungen unterrichten.

(9) Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf

solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn

selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der

Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der
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Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines

Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrig-

keiten aussetzen würde.

������%HUDWXQJ�EHL�0lQJHOQ
(1) Sind in einem Heim Mängel festgestellt worden,

so soll die zuständige Behörde zunächst den Träger

über die Möglichkeiten zur Abstellung der Mängel

beraten. Das Gleiche gilt, wenn nach einer Anzeige

gemäß § 12 vor der

Aufnahme des Heimbetriebs Mängel festgestellt

werden.

(2) An einer Beratung nach Absatz 1 soll der Träger

der Sozialhilfe, mit dem Vereinbarungen nach § 93

Abs. 2 des Bundessozialhilfegesetzes bestehen,

beteiligt werden. Er ist zu beteiligen, wenn die

Abstellung der Mängel Auswirkungen auf Entgelte

oder Vergütungen haben kann. Die Sätze 1 und 2

gelten entsprechend für Pflegekassen oder sonstige

Sozialversicherungsträger, sofern mit ihnen oder

ihren Landesverbänden Vereinbarungen nach den

§§ 72, 75 oder 85 des Elften Buches Sozialgesetz-

buch oder § 39a des Fünften Buches Sozialgesetz-

buch bestehen.

(3) Ist den Bewohnerinnen und den Bewohnern

aufgrund der festgestellten Mängel eine Fortsetzung

des Heimvertrags nicht zuzumuten, soll die zustän-

dige Behörde sie dabei unterstützen, eine angemes-

sene anderweitige Unterkunft und Betreuung zu

zumutbaren Bedingungen zu finden.

������$QRUGQXQJHQ
(1) Werden festgestellte Mängel nicht abgestellt, so

können gegenüber den Trägern Anordnungen erlas-

sen werden, die zur Beseitigung einer eingetretenen

oder Abwendung einer drohenden Beeinträchtigung

oder Gefährdung des Wohls der Bewohnerinnen

und Bewohner, zur Sicherung der Einhaltung der

dem Träger gegenüber den Bewohnerinnen und

Bewohnern obliegenden Pflichten oder zur Ver-

meidung einer Unangemessenheit zwischen dem

Entgelt und der Leistung des Heims erforderlich

sind. Das Gleiche gilt, wenn Mängel nach einer

Anzeige gemäß § 12 vor Aufnahme des Heimbe-

triebs festgestellt werden.

(2) Anordnungen sind so weit wie möglich in Über-

einstimmung mit Vereinbarungen nach § 93 Abs. 2

des Bundessozialhilfegesetzes auszugestalten.

Wenn Anordnungen eine Erhöhung der Vergütung

nach § 93 Abs. 2 des Bundessozialhilfegesetzes zur

Folge haben können, ist über sie Einvernehmen mit

dem Träger der Sozialhilfe, mit dem Vereinbarun-

gen nach diesen Vorschriften bestehen, anzustre-

ben. Gegen Anordnungen nach Satz 2 kann neben

dem Heimträger auch der Träger der Sozialhilfe

Widerspruch einlegen und Anfechtungsklage erhe-

ben. § 15 Abs. 5 gilt entsprechend.

(3) Wenn Anordnungen gegenüber zugelassenen

Pflegeheimen eine Erhöhung der nach dem Elften

Buch Sozialgesetzbuch vereinbarten oder festge-

setzten Entgelte zur Folge haben können, ist Ein-

vernehmen mit den betroffenen Pflegesatzparteien

anzustreben. Für Anordnungen nach Satz 1 gilt für

die Pflegesatzparteien Absatz 2 Satz 3 und 4 ent-

sprechend.

������%HVFKlIWLJXQJVYHUERW��NRPPLVVDULVFKH
+HLPOHLWXQJ

(1) Dem Träger kann die weitere Beschäftigung der

Leitung, eines Beschäftigten oder einer sonstigen

Mitarbeiterin oder eines sonstigen Mitarbeiters

ganz oder für bestimmte Funktionen oder Tätigkei-

ten untersagt werden, wenn Tatsachen die Annah-

me rechtfertigen, daß sie die für ihre Tätigkeit er-

forderliche Eignung nicht besitzen.

(2) Hat die zuständige Behörde ein Beschäftigungs-

verbot nach Absatz 1 ausgesprochen und der Träger

keine neue geeignete Leitung eingesetzt, so kann

die zuständige Behörde, um den Heimbetrieb auf-

rechtzuerhalten, auf Kosten des Trägers eine kom-

missarische Leitung für eine begrenzte Zeit einset-

zen, wenn ihre Befugnisse nach den §§ 15 bis 17

nicht ausreichen und die Voraussetzungen für die

Untersagung des Heimbetriebs vorliegen. Ihre Tä-

tigkeit endet, wenn der Träger mit Zustimmung der

zuständigen Behörde eine geeignete Heimleitung

bestimmt; spätestens jedoch nach einem Jahr. Die
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kommissarische Leitung übernimmt die Rechte und

Pflichten der bisherigen Leitung.

������8QWHUVDJXQJ
(1) Der Betrieb eines Heims ist zu untersagen,

wenn die Anforderungen des § 11 nicht erfüllt sind

und Anordnungen nicht ausreichen.

(2) Der Betrieb kann untersagt werden, wenn der

Träger des Heims

1. die Anzeige nach § 12 unterlassen oder unvoll-

ständige Angaben gemacht hat,

2. Anordnungen nach § 17 Abs. 1 nicht innerhalb

der gesetzten Frist befolgt,

3. Personen entgegen einem nach § 18 ergange-

nen Verbot beschäftigt,

4. gegen § 14 Abs. 1, 3 oder Abs. 4 oder eine

nach § 14 Abs. 7 erlassene Rechtsverordnung

verstößt.

(3) Vor Aufnahme des Heimbetriebs ist eine Unter-

sagung nur zulässig, wenn neben einem Untersa-

gungsgrund nach Absatz 1 oder Absatz 2 die An-

zeigepflicht nach § 12 Abs. 1 Satz 1 besteht. Kann

der Untersagungsgrund beseitigt werden, ist nur

eine vorläufige Untersagung der Betriebsaufnahme

zulässig. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen

eine vorläufige Untersagung haben keine aufschie-

bende Wirkung. Die vorläufige Untersagung wird

mit der schriftlichen Erklärung der zuständigen

Behörde unwirksam, daß die Voraussetzungen für

die Untersagung entfallen sind.

������=XVDPPHQDUEHLW��$UEHLWVJHPHLQVFKDIWHQ
(1) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zum

Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Bewoh-

nerinnen und Bewohner und zur Sicherung einer

angemessenen Qualität des Wohnens und der Be-

treuung in den Heimen sowie zur Sicherung einer

angemessenen Qualität der Überwachung sind die

für die Ausführung nach diesem Gesetz zuständigen

Behörden und die Pflegekassen, deren Landesver-

bände, der Medizinische Dienst der Krankenversi-

cherung und die zuständigen Träger der Sozialhilfe

verpflichtet, eng zusammenzuarbeiten. Im Rahmen

der engen Zusammenarbeit sollen die in Satz 1

genannten Beteiligten sich gegenseitig informieren,

ihre Prüftätigkeit koordinieren sowie Einvernehmen

über Maßnahmen zur Qualitätssicherung und zur

Abstellung von Mängeln anstreben.

(2) Sie sind berechtigt und verpflichtet, die für ihre

Zusammenarbeit erforderlichen Angaben ein-

schließlich der bei der Überwachung gewonnenen

Erkenntnisse untereinander auszutauschen. Perso-

nenbezogene Daten sind vor der Übermittlung zu

anonymisieren.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 dürfen perso-

nenbezogene Daten in nicht anonymisierter Form

an die Pflegekassen und den Medizinischen Dienst

der Krankenversicherung übermittelt werden, so-

weit dies für Zwecke nach dem Elften Buch Sozial-

gesetzbuch erforderlich ist. Die übermittelten Daten

dürfen von den Empfängern nicht zu anderen

Zwecken verarbeitet oder genutzt werden. Sie sind

spätestens nach Ablauf von zwei Jahren zu löschen.

Die Frist beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjah-

res, in dem die Daten gespeichert worden sind. Die

Heimbewohnerin oder der Heimbewohner kann

verlangen, über die nach Satz 1 übermittelten Daten

unterrichtet zu werden.

(4) Ist die nach dem Heimgesetz zuständige Behör-

de der Auffassung, daß ein Vertrag oder eine Ver-

einbarung mit unmittelbarer Wirkung für ein zuge-

lassenes Pflegeheim geltendem Recht widerspricht,

teilt sie dies der nach Bundes- oder Landesrecht

zuständigen Aufsichtsbehörde mit.

(5) Zur Durchführung des Absatzes 1 werden Ar-

beitsgemeinschaften gebildet. Den Vorsitz und die

Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft führt die nach

diesem Gesetz zuständige Behörde, falls nichts

Abweichendes durch Landesrecht bestimmt ist. Die

in Absatz 1 Satz 1 genannten Beteiligten tragen die

ihnen durch die Zusammenarbeit entstehenden

Kosten selbst. Das Nähere ist durch Landesrecht zu

regeln.

(6) Die Arbeitsgemeinschaften nach Absatz 5 ar-

beiten mit den Verbänden der Freien Wohl-

fahrtspflege, den kommunalen Trägern und den

sonstigen Trägern sowie deren Vereinigungen, den

Verbänden der Bewohnerinnen und Bewohner und
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den Verbänden der Pflegeberufe sowie den Betreu-

ungsbehörden vertrauensvoll zusammen.

(7) Besteht im Bereich der zuständigen Behörde

eine Arbeitsgemeinschaft im Sinne von § 95 des

Bundessozialhilfegesetzes, so sind im Rahmen

dieser Arbeitsgemeinschaft auch Fragen der be-

darfsgerechten Planung zur Erhaltung und Schaf-

fung der in § 1 genannten Heime in partnerschaftli-

cher Zusammenarbeit zu beraten.

������2UGQXQJVZLGULJNHLWHQ
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder

fahrlässig

1. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 2 eine Anzeige

nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig er-

stattet,

2. ein Heim betreibt, obwohl ihm dies durch voll-

ziehbare Verfügung nach § 19 Abs. 1 oder 2

untersagt worden ist,

3. entgegen § 14 Abs. 1 sich Geld- oder geldwerte

Leistungen versprechen oder gewähren läßt

oder einer nach § 14 Abs. 7 erlassenen Rechts-

verordnung zuwiderhandelt, soweit diese für

einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-

geldvorschrift verweist.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich

oder fahrlässig

1. einer Rechtsverordnung nach § 3 oder § 10

Abs. 5 zuwiderhandelt, soweit sie für einen be-

stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-

schrift verweist,

2. entgegen § 12 Abs. 4 Satz 1 eine Anzeige

nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig er-

stattet,

3. entgegen § 14 Abs. 5 Satz 1 sich Geld- oder

geldwerte Leistungen versprechen oder gewäh-

ren läßt,

4. entgegen § 15 Abs. 1 Satz 5 eine Auskunft

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht

rechtzeitig erteilt oder entgegen § 15 Abs. 2

Satz 2 oder Abs. 3 Satz 2 eine Maßnahme nicht

duldet oder

5. einer vollziehbaren Anordnung nach § 17 Abs.

1 oder § 18 zuwiderhandelt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des

Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfund-

zwanzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2

mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahn-

det werden.

������%HULFKWH
(1) Das Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend berichtet den gesetzgebenden

Körperschaften des Bundes alle vier Jahre, erstmals

im Jahre 2004, über die Situation der Heime und

die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner.

(2) Die zuständigen Behörden sind verpflichtet,

dem Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend auf Ersuchen Auskunft über die

Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis für die Er-

füllung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz erfor-

derlich ist. Daten der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner dürfen nur in anonymisierter Form übermittelt

werden.

(3) Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, alle

zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht zu erstellen.

Dieser Bericht ist zu veröffentlichen.

������=XVWlQGLJNHLW�XQG�'XUFKI�KUXQJ
GHV�*HVHW]HV

(1) Die Landesregierungen bestimmen die für die

Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Behör-

den.

(2) Mit der Durchführung dieses Gesetzes sollen

Personen betraut werden, die sich hierfür nach ihrer

Persönlichkeit eignen und in der Regel entweder

eine ihren Aufgaben entsprechende Ausbildung

erhalten haben oder besondere berufliche Erfahrung

besitzen.

(3) Die Landesregierungen haben sicherzustellen,

daß die Aufgabenwahrnehmung durch die zustän-

digen Behörden nicht durch Interessenkollisionen

gefährdet oder beeinträchtigt wird.

������$QZHQGEDUNHLW�GHU�*HZHUEHRUGQXQJ
Auf die den Vorschriften dieses Gesetzes unterlie-

genden Heime, die gewerblich betrieben werden,

finden die Vorschriften der Gewerbeordnung An-
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wendung, soweit nicht dieses Gesetz besondere

Bestimmungen enthält.

������)RUWJHOWXQJ�YRQ�5HFKWVYHURUGQXQJHQ
Rechtsverordnungen, die vor Inkrafttreten dieses

Gesetzes auf Grund des § 38 Satz 1 Nr. 10 und

Sätze 2 bis 4 der Gewerbeordnung erlassen worden

sind, gelten bis zu ihrer Aufhebung durch die

Rechtsverordnungen nach den §§ 3 und 13 fort,

soweit sie nicht den Vorschriften dieses Gesetzes

widersprechen.

����D��(USUREXQJVUHJHOXQJHQ
(1) Die zuständige Behörde kann ausnahmsweise

auf Antrag den Träger von den Anforderungen des

§ 10, wenn die Mitwirkung in anderer Weise gesi-

chert ist oder die Konzeption sie nicht erforderlich

macht, oder von den Anforderungen der nach § 3

Abs. 2 erlassenen Rechtsverordnungen teilweise

befreien, wenn dies im Sinne der Erprobung neuer

Betreuungs- oder Wohnformen dringend geboten

erscheint und hierdurch der Zweck des Gesetzes

nach § 2 Abs. 1 nicht gefährdet wird.

(2) Die Entscheidung der zuständigen Behörde

ergeht durch förmlichen Bescheid und ist auf höch-

stens vier Jahre zu befristen. Die Rechte zur Über-

wachung nach den §§ 15, 17, 18 und 19 bleiben

durch die Ausnahmegenehmigung unberührt.

������hEHUJDQJVYRUVFKULIWHQ
(1) Rechte und Pflichten aufgrund von Heimverträ-

gen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ge-

schlossen worden sind, richten sich vom Zeitpunkt

des Inkrafttretens des Gesetzes an nach dem neuen

Recht.

(2) Eine schriftliche Anpassung der vor Inkrafttre-

ten dieses Gesetzes geschlossenen Heimverträge an

die Vorschriften dieses Gesetzes muß erst erfolgen,

sobald sich Leistungen oder Entgelt aufgrund des §

6 oder § 7 verändern, spätestens ein Jahr nach In-

krafttreten dieses Gesetzes.

(3) Ansprüche der Bewohnerinnen und Bewohner

sowie deren Rechtsnachfolger aus Heimverträgen

wegen fehlender Wirksamkeit von Entgelterhöhun-

gen nach § 4c des Heimgesetzes in der vor dem

Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung

können gegen den Träger nur innerhalb von drei

Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes geltend

gemacht werden.
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9HURUGQXQJ��EHU�EDXOLFKH
0LQGHVWDQIRUGHUXQJHQ�I�U

$OWHQKHLPH��$OWHQZRKQKHLPH�XQG
3IOHJHKHLPH�I�U�9ROOMlKULJH
vom 27. Januar 1978 (BGBl I 1978, 189)

,QKDOWV�EHUVLFKW

Erster Teil - Gemeinsame Vorschriften

§  1 Anwendungsbereich

§  2 Wohn- und Pflegeplätze

§  3 Flure und Treppen

§  4 Aufzüge

§  5 Fußböden

§  6 Beleuchtung

§  7 Rufanlage

§  8 Fernsprecher

§  9 Zugänge

§ 10 Sanitäre Anlagen

§ 11 Wirtschaftsräume

§ 12 Heizung

§ 13 Gebäudezugänge

Zweiter Teil - Besondere Vorschriften

Erster Abschnitt - Altenheime und

gleichartige Einrichtungen

§ 14 Wohnplätze

§ 15 Funktions- und Zubehörräume

§ 16 Gemeinschaftsräume

§ 17 Therapieräume

§ 18 Sanitäre Anlagen

Zweiter Abschnitt - Altenwohnheime und

gleichartige Einrichtungen

§ 19 Wohnplätze

§ 20 Gemeinschaftsräume

§ 21 Funktions- und Zubehörräume

§ 22 Sanitäre Anlagen

Dritter Abschnitt - Pflegeheime für Volljährige und

gleichartige Einrichtungen

§ 23 Pflegeplätze

§ 24 Funktions- und Zubehörräume

§ 25 Gemeinschaftsräume

§ 26 Therapieräume

§ 27 Sanitäre Anlagen

Vierter Abschnitt - Einrichtungen mit

Mischcharakter

§ 28 Einrichtungen mit Mischcharakter

Dritter Teil - Einrichtungen für

behinderte Volljährige

§ 29 Einrichtungen für behinderte Volljährige

Vierter Teil - Fristen und Befreiungen

§ 30 Fristen zur Angleichung

§ 31 Befreiungen

Fünfter Teil - Ordnungswidrigkeiten und

Schlußbestimmungen

§ 32 Ordnungswidrigkeiten

§ 33 Nichtanwendung von Vorschriften

§ 34 Berlin-Klausel

§ 35 Inkrafttreten

(UVWHU�7HLO���*HPHLQVDPH�9RUVFKULIWHQ

�����$QZHQGXQJVEHUHLFK
Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Heimge-

setzes, die in der Regel mindestens sechs Personen

aufnehmen, dürfen nur betrieben werden, wenn sie

die Mindestanforderungen der §§ 2 bis 29 erfüllen,

soweit nicht nach den §§ 30 und 31 etwas anderes

bestimmt wird.

�����:RKQ��XQG�3IOHJHSOlW]H
Wohnplätze (§§ 14, 19) und Pflegeplätze (§ 23)

müssen unmittelbar von einem Flur erreichbar sein,

der den Heimbewohnern, dem Personal und den

Besuchern allgemein zugänglich ist.

�����)OXUH�XQG�7UHSSHQ
(1) Flure, die von Heimbewohnern benutzt werden,

dürfen innerhalb eines Geschosses keine oder nur
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solche Stufen haben, die zusammen mit einer ge-

eigneten Rampe angeordnet sind.

(2) In Pflegeheimen und Pflegeabteilungen müssen

die Flure zu den Pflegeplätzen so bemessen sein,

daß auf ihnen bettlägerige Bewohner transportiert

werden können.

(3) Flure und Treppen sind an beiden Seiten mit

festen Handläufen zu versehen.

�����$XI]�JH
In Einrichtungen, in denen bei regelmäßiger Benut-

zung durch die Bewohner mehr als eine Geschoß-

höhe zu überwinden ist oder in denen Rollstuhlbe-

nutzer in nicht stufenlos zugänglichen Geschossen

untergebracht sind, muß mindestens ein Aufzug

vorhanden sein. Art, Größe und Ausstattung des

Aufzugs müssen den Bedürfnissen der Bewohner

entsprechen.

�����)X�E|GHQ
Fußbodenbeläge der von Heimbewohnern benutz-

ten Räume und Verkehrsflächen müssen rutschfest

sein.

�����%HOHXFKWXQJ
(1) Die Lichtschalter müssen ohne Schwierigkeit zu

bedienen sein.

(2) In Treppenräumen und Fluren muß bei Dunkel-

heit die Nachtbeleuchtung in Betrieb sein.

(3) In Wohn-, Schlaf- und Gemeinschaftsräumen

müssen Anschlüsse zum Betrieb von Leselampen

vorhanden sein. In Schlafräumen müssen diese

Anschlüsse den Betten zugeordnet sein.

�����5XIDQODJH
Räume, in denen Pflegebedürftige untergebracht

sind, müssen mit einer Rufanlage ausgestattet sein,

die von jedem Bett aus bedient werden kann.

�����)HUQVSUHFKHU
In den Einrichtungen muß in jedem Gebäude min-

destens ein Fernsprecher vorhanden sein, über den

die Bewohner erreichbar sind und der von nicht

bettlägerigen Bewohnern ohne Mithören Dritter

benutzt werden kann.

�����=XJlQJH
(1) Wohn-, Schlaf- und Sanitärräume müssen im

Notfall von außen zugänglich sein.

(2) In Pflegeheimen und Pflegeabteilungen müssen

die Türen zu den Pflegeplätzen so breit sein, daß

durch sie bettlägerige Bewohner transportiert wer-

den können.

������6DQLWlUH�$QODJHQ
(1) Badewannen und Duschen in Gemeinschafts-

anlagen müssen bei ihrer Benutzung einen Sicht-

schutz haben.

(2) Bei Badewannen muß ein sicheres Ein- und

Aussteigen möglich sein.

(3) Badewannen, Duschen und Spülaborte müssen

mit Haltegriffen versehen sein.

(4) In Einrichtungen mit Rollstuhlbenutzern müssen

für diese Personen geeignete sanitäre Anlagen in

ausreichender Zahl vorhanden sein.

������:LUWVFKDIWVUlXPH
Wirtschaftsräume müssen in der erforderlichen

Zahl und Größe vorhanden sein, soweit die Versor-

gung nicht durch Betriebe außerhalb des Heimes

sichergestellt ist.

������+HL]XQJ
Durch geeignete Heizanlagen ist für alle Räume,

Treppenräume, Flure und sanitäre Anlagen eine den

Bedürfnissen der Heimbewohner angepaßte Tempe-

ratur sicherzustellen.

������*HElXGH]XJlQJH
Die Eingangsebene der von den Bewohnern be-

nutzten Gebäude einer Einrichtung soll von der

öffentlichen Verkehrsfläche stufenlos erreichbar

sein. Der Zugang muß beleuchtbar sein.
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=ZHLWHU�7HLO���%HVRQGHUH�9RUVFKULIWHQ

(UVWHU�$EVFKQLWW���$OWHQKHLPH�XQG�JOHLFKDUWLJH
(LQULFKWXQJHQ

������:RKQSOlW]H
(1) Wohnplätze für eine Person müssen mindestens

einen Wohnschlafraum mit einer Wohnfläche von

12 qm, Wohnplätze für zwei Personen einen sol-

chen mit einer Wohnfläche von 18 qm umfassen.

Wohnplätze für mehr als zwei Personen sind nur

ausnahmsweise mit Zustimmung der zuständigen

Behörde, Wohnplätze für mehr als vier Personen

sind nicht zulässig. Für die dritte oder vierte Person

muß die zusätzliche Wohnfläche wenigstens je 6

qm betragen.

(2) Für die Berechnung der Wohnflächen nach

Absatz 1 gelten § 42 Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz,

§ 43 und § 44 Abs. 1 der Zweiten Berechnungsver-

ordnung entsprechend. Wintergärten und ähnliche

nach allen Seiten geschlossene Räume (§ 44 Abs. 1

Nr. 2) werden nicht angerechnet.

(3) Wohnplätze für bis zu zwei Personen müssen

über einen Waschtisch mit Kalt- und Warmwas-

seranschluß verfügen. Bei Wohnplätzen für mehr

als zwei Personen muß ein zweiter Waschtisch mit

Kalt- und Warmwasseranschluß vorhanden sein.

������)XQNWLRQV��XQG�=XEHK|UUlXPH
(1) In jeder Einrichtung müssen mindestens vor-

handen sein:

1. ausreichende Kochgelegenheiten für die Be-

wohner,

2. ein Abstellraum für die Sachen der Bewohner,

3. in Einrichtungen mit Mehrbettzimmern ein

Einzelzimmer im Sinne des § 14 zur vorüber-

gehenden Nutzung durch Bewohner,

4. ein Leichenraum, wenn nicht eine kurzfristige

Überführung der Leichen sichergestellt ist.

(2) Besteht die Einrichtung aus mehreren Gebäu-

den, müssen die Anforderungen nach Absatz 1 Nr.

1 und 3 in jedem Gebäude erfüllt werden.

������*HPHLQVFKDIWVUlXPH
(1) Die Einrichtung muß mindestens einen Gemein-

schaftsraum von 20 qm Nutzfläche haben. In Ein-

richtungen mit mehr als 20 Bewohnern muß eine

Nutzfläche von mindestens 1 qm je Bewohner zur

Verfügung stehen.

(2) Bei der Berechnung der Fläche nach Absatz 1

können Speiseräume, in Ausnahmefällen auch an-

dere geeignete Räume und Flure, insbesondere

Wohnflure, angerechnet werden. Treppen, sonstige

Verkehrsflächen, Loggien und Balkone werden

nicht berücksichtigt.

������7KHUDSLHUlXPH
In jeder Einrichtung muß ein Raum für Bewegung-

stherapie oder Gymnastik vorhanden sein, wenn

nicht geeignete Gymnastik- und Therapieräume in

zumutbarer Entfernung außerhalb der Einrichtung

von den Heimbewohnern regelmäßig benutzt wer-

den können. Gemeinschaftsräume nach § 16 kön-

nen dafür verwendet werden.

������6DQLWlUH�$QODJHQ
(1) Für jeweils bis zu acht Bewohner muß im glei-

chen Geschoß mindestens ein Spülabort mit Hand-

waschbecken vorhanden sein.

(2) Für jeweils bis zu 20 Bewohner muß im glei-

chen Gebäude mindestens eine Badewanne oder

eine Dusche zur Verfügung stehen.

(3) In den Gemeinschaftsbädern der Pflegeabtei-

lungen sind die Badewannen an den Längsseiten

und an einer Stirnseite freistehend aufzustellen.

Zweiter Abschnitt - Altenwohnheime und gleichar-

tige Einrichtungen

������:RKQSOlW]H
(1) Wohnplätze für eine Person müssen mindestens

einen Wohnschlafraum mit einer Wohnfläche von

12 qm, ferner eine Küche, eine Kochnische oder

einen Kochschrank umfassen und über einen Sani-

tärraum mit Waschtisch mit Kalt- und Warmwas-

seranschluß und Spülklosett verfügen. Bei Wohn-

plätzen für zwei Personen muß die Wohnfläche des
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Wohnschlafraumes oder getrennter Wohn- und

Schlafräume mindestens 18 qm betragen.

(2) Für Wohnplätze mit mehr als zwei Personen gilt

§ 14 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3 Satz 2 entspre-

chend.

(3) Bei der Berechnung der Wohnflächen nach

Absatz 1 gilt § 14 Abs. 2 entsprechend.

������*HPHLQVFKDIWVUlXPH
(1) § 16 gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß je

Heimbewohner

Gemeinschaftsraum von mindestens 0,75 qm Nutz-

fläche zur Verfügung stehen muß.

(2) Sind in zumutbarer Entfernung außerhalb der

Einrichtung geeignete Räume zur Gestaltung des

gesellschaftlichen und kulturellen Lebens vorhan-

den, die den Bewohnern der Einrichtung regelmä-

ßig zur Verfügung stehen, können sie auf die Ge-

meinschaftsräume angerechnet werden.

������)XQNWLRQV��XQG�=XEHK|UUlXPH
In jeder Einrichtung müssen mindestens vorhanden

sein:

1. ein Abstellraum für die Sachen der Heimbe-

wohner,

2. besondere Wasch- und Trockenräume zur Be-

nutzung durch die Heimbewohner.

������6DQLWlUH�$QODJHQ
Für jeweils bis zu 20 Bewohner muß im gleichen

Gebäude mindestens eine Badewanne oder eine

Dusche zur Verfügung stehen.

'ULWWHU�$EVFKQLWW���3IOHJHKHLPH�I�U�9ROOMlKULJH
XQG�JOHLFKDUWLJH�(LQULFKWXQJHQ

������3IOHJHSOlW]H
(1) Pflegeplätze müssen mindestens einen Wohn-

schlafraum mit einer Wohnfläche von 12 qm für

einen Bewohner, 18 qm für zwei, 24 qm für drei

und 30 qm für vier Bewohner umfassen. Wohn-

schlafräume für mehr als vier Bewohner sind nicht

zulässig.

(2) Bei der Berechnung der Wohnflächen nach

Absatz 1 gilt § 14 Abs. 2 entsprechend.

������)XQNWLRQV��XQG�=XEHK|UUlXPH
(1) Funktions- und Zubehörräume müssen in aus-

reichender Zahl vorhanden und den Besonderheiten

der Pflegebedürftigkeit angepaßt sein.

(2) § 15 Abs. 1 Nr. 2 bis 4, Abs. 2 in Verbindung

mit Abs. 1 Nr. 3 gilt entsprechend. Außerdem müs-

sen Schmutzräume und Fäkalienspülen in erforder-

licher Zahl vorhanden sein.

������*HPHLQVFKDIWVUlXPH
§ 20 Abs. 1 gilt entsprechend. Die Nutzflächen

müssen jedoch so angelegt sein, daß auch Bettläge-

rige an Veranstaltungen und Zusammenkünften

teilnehmen können.

������7KHUDSLHUlXPH
§ 17 gilt entsprechend.

������6DQLWlUH�$QODJHQ
(1) Für jeweils bis zu vier Bewohner müssen in

unmittelbarer Nähe des Wohnschlafraumes ein

Waschtisch mit Kalt- und Warmwasseranschluß

und für jeweils bis zu acht Bewohner ein Spülabort

vorhanden sein.

(2) Für jeweils bis zu 20 Bewohner müssen im

gleichen Gebäude mindestens eine Badewanne und

eine Dusche zur Verfügung stehen.

(3) Ist dauernd bettlägerigen Bewohnern die Benut-

zung sanitärer Anlagen nur in der Geschoßebene

ihres Wohnschlafraumes möglich, so muß die nach

Absatz 2 geforderte Anzahl an Badewannen und

Duschen in dem jeweiligen Geschoß vorgehalten

werden.

(4) § 18 Abs. 3 gilt entsprechend.

9LHUWHU�$EVFKQLWW���(LQULFKWXQJHQ�PLW
0LVFKFKDUDNWHU

������(LQULFKWXQJHQ�PLW�0LVFKFKDUDNWHU
Sind Teile einer Einrichtung mehreren Einrich-

tungsarten im Sinne des § 1 Abs. 1 des Heimgeset-
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zes zuzuordnen, so sind auf diese Teile die Anfor-

derungen der Verordnung für die ihnen jeweils

entsprechende Einrichtungsart anzuwenden.

������(LQULFKWXQJHQ�I�U�EHKLQGHUWH�9ROOMlKULJH
(1) In Einrichtungen für behinderte Volljährige sind

bei der Anwendung der Verordnung die besonderen

Bedürfnisse der Bewohner, die sich insbesondere

aus Art und Schwere der Behinderungen ergeben,

zu berücksichtigen. Von Anforderungen der Ver-

ordnung kann insoweit abgewichen werden.

(2) Als gleichartige Einrichtungen im Sinne des

ersten und zweiten Abschnitts des zweiten Teils der

Verordnung gelten auch Einrichtungen für behin-

derte Volljährige.

9LHUWHU�7HLO���)ULVWHQ�XQG�%HIUHLXQJHQ

������)ULVWHQ�]XU�$QJOHLFKXQJ
(1) Erfüllen Einrichtungen, die bei Inkrafttreten

dieser Verordnung im Betrieb, im Bau oder im

baureifen Planungsstadium sind, die Mindestanfor-

derungen der §§ 2 bis 29 nicht, so hat die zuständi-

ge Behörde zur Angleichung an die einzelnen An-

forderungen angemessene Fristen einzuräumen. Die

Frist für die Angleichung darf zehn Jahre vom In-

krafttreten der Verordnung an nicht überschreiten.

Sie kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes

verlängert werden.

(2) Für andere als die in Absatz 1 Satz 1 genannten

Einrichtungen kann die zuständige Behörde auf

Antrag angemessene Fristen zur Erfüllung einzelner

Anforderungen nach dieser Verordnung einräumen.

Die Fristen dürfen fünf Jahre vom Zeitpunkt der

Anzeige nach § 7 des Heimgesetzes an nicht über-

schreiten. Sie können in besonders begründeten

Ausnahmefällen verlängert werden.

������%HIUHLXQJHQ
(1) Ist dem Träger einer Einrichtung die Erfüllung

der in den §§ 2 bis 29 genannten Anforderungen

technisch nicht möglich oder aus wirtschaftlichen

Gründen nicht zumutbar, kann die zuständige Be-

hörde auf Antrag ganz oder teilweise Befreiungen

erteilen, wenn die Befreiung mit den Interessen und

Bedürfnissen der Bewohner vereinbar ist.

(2) Der Träger einer Einrichtung ist vom Zeitpunkt

der Antragstellung bis zur Entscheidung über den

Antrag für die beantragten Tatbestände von der

Verpflichtung zur Angleichung vorläufig befreit.

)�QIWHU�7HLO���2UGQXQJVZLGULJNHLWHQ�XQG
6FKOX�EHVWLPPXQJHQ

������2UGQXQJVZLGULJNHLWHQ
Ordnungswidrig im Sinne des § 17 Abs. 2 Nr. 1 des

Heimgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig entgegen § 1 eine Einrichtung betreibt, in der

1. die Mindestanforderungen an die Wohnplätze

nach § 2, § 14 Abs. 1 oder 3 oder § 19 Abs. 1

oder 2 oder die Mindestanforderungen an die

Pflegeplätze nach den §§ 2 oder 23 Abs. 1

nicht erfüllt sind,

2. Rufanlagen nach § 7 oder Fernsprecher nach §

8 nicht vorhanden sind,

3. die Wohn-, Schlaf- oder Sanitärräume entge-

gen § 9 Abs. 1 im Notfall nicht von außen zu-

gänglich sind,

4. die Funktions- und Zubehörräume oder sanitä-

ren Anlagen nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 oder 4, §

18 Abs. 1 oder 2, § 21, § 22, § 24 Abs. 1 oder §

27 Abs. 1 bis 3 nicht vorhanden sind,

5. die Gemeinschaftsräume nach § 16 Abs. 1, §

20 Abs. 1 oder § 25 Satz 1 nicht vorhanden

sind,

6. die Therapieräume nach § 17 oder § 26 nicht

vorhanden sind.

������1LFKWDQZHQGXQJ�YRQ�9RUVFKULIWHQ
Mit Inkrafttreten der Verordnung sind folgende

Vorschriften, soweit sie Vorschriften über Mindest-

anforderungen für die Räume, Verkehrsflächen und

sanitäre Anlagen enthalten, auf die Einrichtungen

nach § 1 nicht mehr anzuwenden: [...]
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�����%HUOLQ�.ODXVHO
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Über-

leitungsgesetzes in Verbindung mit § 24 des Heim-

gesetzes auch im Land Berlin.

�����,QNUDIWWUHWHQ
[...]
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9HURUGQXQJ��EHU�GLH�0LWZLUNXQJ
GHU�%HZRKQHULQQHQ�XQG�%HZRKQHU

LQ�$QJHOHJHQKHLWHQ�GHV
+HLPEHWULHEHV

vom 19. Juli 1976 (BGBl I 1976, 1819)

Stand: Neugefaßt durch Bek. v. 25. 7.2002 I 2896

,QKDOWV�EHUVLFKW

Erster Teil - Heimbeirat und Heimfürsprecher

Erster Abschnitt - Bildung und Zusammensetzung

von Heimbeiräten

§  1 Allgemeines

§  2 Aufgaben der Träger

§  3 Wahlberechtigung und Wählbarkeit

§  4 Zahl der Heimbeiratsmitglieder

§  5 Wahlverfahren

§  6 Bestellung des Wahlausschusses

§  7 Vorbereitung und Durchführung der Wahl

§  7a Wahlversammlung

§  8 Mithilfe der Leitung

§  9 Wahlschutz und Wahlkosten

§ 10 Wahlanfechtung

§ 11 Mitteilung an die zuständige Behörde

§ 11a Abweichende Bestimmungen für die Bildung

         des Heimbeirates

Zweiter Abschnitt - Amtszeit des Heimbeirates

§ 12 Amtszeit

§ 13 Neuwahl des Heimbeirates

§ 14 Erlöschen der Mitgliedschaft

§ 15 Nachrücken von Ersatzmitgliedern

Dritter Abschnitt - Geschäftsführung des

Heimbeirates

§ 16 Vorsitz

§ 17 Sitzungen des Heimbeirates

§ 18 Beschlüsse des Heimbeirates

§ 19 Sitzungsniederschrift

§ 20 Bewohnerversammlung und Tätigkeitsbericht

        des Heimbeirates

§ 21 Kosten und Sachaufwand des Heimbeirates

Vierter Abschnitt - Stellung der

Heimbeiratsmitglieder

§ 22 Ehrenamtliche Tätigkeit

§ 23 Benachteiligungs- und Begünstigungsverbot

§ 24 Verschwiegenheitspflicht

Fünfter Abschnitt - Heimfürsprecher

§ 25 Bestellung des Heimfürsprechers

§ 26 Aufhebung der Bestellung des

        Heimfürsprechers

§ 27 Beendigung der Tätigkeit

§ 28 Stellung und Amtsführung des

        Heimfürsprechers

§ 28a Ersatzgremium

Zweiter Teil - Mitwirkung des Heimbeirates und

des Heimfürsprechers

§ 29 Aufgaben des Heimbeirates

§ 30 Mitwirkung bei Entscheidungen

§ 31 Mitwirkung bei Leistung von

        Finanzierungsbeiträgen

§ 32 Form und Durchführung der Mitwirkung

        des Heimbeirates

§ 33 Mitwirkung des Heimfürsprechers

Dritter Teil - Ordnungswidrigkeiten und

Schlußvorschriften

§ 34 Ordnungswidrigkeiten

§ 35 Übergangsvorschrift

§ 36 Inkrafttreten

(UVWHU�7HLO���+HLPEHLUDW�XQG�+HLPI�UVSUHFKHU

(UVWHU�$EVFKQLWW���%LOGXQJ�XQG
=XVDPPHQVHW]XQJ�YRQ�+HLPEHLUlWHQ

�����$OOJHPHLQHV
(1) Die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Be-

wohner in Heimen nach § 1 des Gesetzes erfolgt

durch Heimbeiräte. Ihre Mitglieder werden von den
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Bewohnerinnen und Bewohnern der Heime ge-

wählt.

(2) Die Mitwirkung bezieht sich auf die Angele-

genheiten des Heimbetriebes, auf die Maßnahmen

bei der Sicherung einer angemessenen Qualität der

Betreuung und auf die Leistungs- und Qualitätsver-

einbarungen sowie auf die Vergütungsvereinbarun-

gen nach § 7 Abs. 4 des Gesetzes sowie auf die

Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarun-

gen nach § 7 Abs. 5 des Gesetzes. Die Mitwirkung

erstreckt sich auch auf die Verwaltung sowie die

Geschäfts- und Wirtschaftsführung des Heims,

wenn Leistungen im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3

des Gesetzes erbracht worden sind.

(3) Für Teile des Heims können eigene Heimbeiräte

gebildet werden, wenn dadurch die Mitwirkung der

Bewohnerinnen und Bewohner besser gewährleistet

wird.

(4) In den Heimen kann ein Angehörigen- oder

Betreuerbeirat gebildet werden. Ebenso kann ein

Beirat, der sich aus Angehörigen, Betreuern und

Vertretern von Behinderten- und Seniorenorganisa-

tionen zusammensetzt, eingerichtet werden. Der

Heimbeirat und der Heimfürsprecher können sich

vom Beirat nach den Sätzen 1 und 2 bei ihrer Arbeit

beraten und unterstützen lassen.

�����$XIJDEHQ�GHU�7UlJHU
(1) Die Träger des Heims (Träger) haben auf die

Bildung von Heimbeiräten hinzuwirken. Ihre Selb-

ständigkeit bei der Erfüllung der ihnen obliegenden

Aufgaben wird durch die Bildung von Heimbeirä-

ten nicht berührt. Die Träger haben die Bewohne-

rinnen und Bewohner über ihre Rechte und die

Möglichkeiten eines partnerschaftlichen Zusam-

menwirkens im Heimbeirat aufzuklären.

(2) Heimbeiräten sind diejenigen Kenntnisse zum

Heimgesetz und seinen Verordnungen zu vermit-

teln, die für ihre Tätigkeit erforderlich sind. Die

hierdurch entstehenden angemessenen Kosten

übernimmt der Träger.

�����:DKOEHUHFKWLJWH�XQG�:lKOEDUNHLW
(1) Wahlberechtigt sind alle Personen, die am

Wahltag im Heim wohnen.

(2) Wählbar sind die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner des Heims, deren Angehörige, sonstige Ver-

trauenspersonen der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner, Mitglieder von örtlichen Seniorenvertretungen

und von örtlichen Behindertenorganisationen sowie

von der zuständigen Behörde vorgeschlagene Per-

sonen.

(3) Nicht wählbar ist, wer bei dem Heimträger, bei

den Kostenträgern oder bei der zuständigen Behör-

de gegen Entgelt beschäftigt ist oder als Mitglied

des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder eines

gleichartigen Organs des Trägers tätig ist. Nicht

wählbar ist ebenfalls, wer bei einem anderen

Heimträger oder einem Verband von Heimträgern

eine Leitungsfunktion innehat.

����=DKO�GHU�+HLPEHLUDWVPLWJOLHGHU
(1) Der Heimbeirat besteht in Heimen mit in der

Regel

� bis 50 Bewohnerinnen und Bewohnern aus

drei Mitgliedern,

� 51 bis 150 Bewohnerinnen und Bewohnern

aus fünf Mitgliedern,

� 151 bis 250 Bewohnerinnen und Bewohnern

aus sieben Mitgliedern,

� über 250 Bewohnerinnen und Bewohnern

aus neun Mitgliedern.

(2) Die Zahl der gewählten Personen, die nicht im

Heim wohnen, darf in Heimen mit in der Regel

� bis 50 Bewohnerinnen und Bewohnern

höchstens ein Mitglied,

� 51 bis 150 Bewohnerinnen und Bewohnern

höchstens zwei Mitglieder,

� 151 bis 250 Bewohnerinnen und Bewohnern

höchstens drei Mitglieder,

� über 250 Bewohnerinnen und Bewohnern

höchstens vier Mitglieder

betragen.
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�����:DKOYHUIDKUHQ
(1) Der Heimbeirat wird in gleicher, geheimer und

unmittelbarer Wahl gewählt.

(2) Zur Wahl des Heimbeirates können die Wahlbe-

rechtigten Wahlvorschläge machen. Sie können

auch nach § 3 wählbare Personen, die nicht im

Heim wohnen, vorschlagen. Außerdem haben die

Angehörigen und die zuständige Behörde ein Vor-

schlagsrecht für Personen, die nicht im Heim woh-

nen. Jeder Wahlvorschlag ist von mindestens drei

Wahlberechtigten zu unterstützen.

(3) Jede Wahlberechtigte oder jeder Wahlberech-

tigte hat so viele Stimmen wie Heimbeiratsmitglie-

der zu wählen sind. Sie oder er kann für jede Be-

werberin oder jeden Bewerber nur eine Stimme

abgeben. Gewählt sind die Bewerberinnen und

Bewerber, die die meisten Stimmen auf sich verei-

nigen. Bei Stimmengleichheit zwischen Bewerbe-

rinnen oder Bewerbern, die im Heim wohnen, und

Bewerberinnen oder Bewerbern, die nicht im Heim

wohnen, ist die Bewerberin bzw. der Bewerber

gewählt, die oder der im Heim wohnt. Im Übrigen

entscheidet das Los. § 4 Abs. 2 bleibt unberührt.

�����%HVWHOOXQJ�GHV�:DKODXVVFKXVVHV
(1) Spätestens acht Wochen vor Ablauf der Amts-

zeit bestellt der Heimbeirat drei Wahlberechtigte als

Wahlausschuß und eine oder einen von ihnen als

Vorsitzende oder als Vorsitzenden.

(2) Besteht kein Heimbeirat oder besteht sechs

Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Heimbeirates

kein Wahlausschuß, so hat die Leitung des Heims

den Wahlausschuß zu bestellen. Soweit hierfür

Wahlberechtigte nicht in der erforderlichen Zahl

zur Verfügung stehen, hat die Leitung Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter des Heims zu Mitgliedern

des Wahlausschusses zu bestellen.

�����9RUEHUHLWXQJ�XQG�'XUFKI�KUXQJ�GHU�:DKO
(1) Der Wahlausschuß bestimmt Ort und Zeit der

Wahl und informiert die Bewohnerinnen und Be-

wohner und die zuständige Behörde über die bevor-

stehende Wahl. Der Wahltermin ist mindestens vier

Wochen vor der Wahl bekannt zu geben. Der

Wahlausschuß holt die Wahlvorschläge und die

Zustimmungserklärung der vorgeschlagenen Perso-

nen zur Annahme der Wahl ein. Der Wahlausschuß

stellt eine Liste der Wahlvorschläge auf und gibt

diese Liste sowie den Gang der Wahl bekannt.

(2) Der Wahlausschuß hat die Wahlhandlung zu

überwachen, die Stimmen auszuzählen und das

Wahlergebnis in einer Niederschrift festzustellen.

Das Ergebnis der Wahl hat er in dem Heim durch

Aushang und durch schriftliche Mitteilung an alle

Bewohnerinnen und Bewohner bekannt zu machen.

Der Wahlausschuß informiert die Heimbeiratsbe-

werberinnen und Heimbeiratsbewerber, die nicht im

Heim wohnen, über das Ergebnis der Wahl.

(3) Bei der Vorbereitung und Durchführung der

Wahl sollen die besonderen Gegebenheiten in den

einzelnen Heimen, vor allem Zusammensetzung der

Wahlberechtigten, Art, Größe, Zielsetzung und

Ausstattung berücksichtigt werden.

(4) Der Wahlausschuß faßt seine Beschlüsse mit

einfacher Stimmenmehrheit.

���D��:DKOYHUVDPPOXQJ
(1) In Heimen mit in der Regel bis zu 50 Bewohne-

rinnen und Bewohnern kann der Heimbeirat auf

einer Wahlversammlung gewählt werden. Der

Wahlausschuß entscheidet, ob ein vereinfachtes

Wahlverfahren durchgeführt wird. Bewohnerinnen

und Bewohner, die an der Wahlversammlung nicht

teilnehmen, ist innerhalb einer angemessenen Frist

Gelegenheit zur Stimmabgabe zu geben. Die Stim-

men dürfen erst nach Ablauf der Frist ausgezählt

werden.

(2) Der Wahlausschuß hat mindestens 14 Tage

vorher zur Wahlversammlung einzuladen.

(3) In der Wahlversammlung können noch Wahl-

vorschläge gemacht werden.

(4) Die Leitung des Heims kann an der Wahlver-

sammlung teilnehmen. Der Wahlausschuß kann die

Heimleitung durch Beschluß von der Wahlver-

sammlung ausschließen.

�����0LWKLOIH�GHU�/HLWXQJ
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Die Leitung des Heims hat die Vorbereitung und

Durchführung der Wahl in dem erforderlichen Ma-

ße personell und sächlich zu unterstützen und die

erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

�����:DKOVFKXW]�XQG�:DKONRVWHQ
(1) Die Wahl des Heimbeirates darf nicht behindert

oder durch Zufügung oder Androhung von Nach-

teilen oder Gewährung oder Versprechen von Vor-

teilen beeinflußt werden.

(2) Die erforderlichen Kosten der Wahl übernimmt

der Träger.

������:DKODQIHFKWXQJ
(1) Mindestens drei Wahlberechtigte können binnen

einer Frist von zwei Wochen, vom Tage der Be-

kanntmachung des Wahlergebnisses an gerechnet,

die Wahl bei der zuständigen Behörde anfechten,

wenn gegen wesentliche Vorschriften über das

Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfah-

ren verstoßen worden und eine Berichtigung nicht

erfolgt ist. Eine Anfechtung ist ausgeschlossen,

wenn durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht

geändert oder beeinflußt werden konnte.

(2) Über die Anfechtung entscheidet die zuständige

Behörde.

������0LWWHLOXQJ�DQ�GLH�]XVWlQGLJH�%HK|UGH
(1) Der Träger hat die zuständige Behörde inner-

halb von vier Wochen nach Ablauf des in § 12

genannten Zeitraumes oder bis spätestens sechs

Monate nach Betriebsaufnahme über die Bildung

eines Heimbeirates zu unterrichten. Ist ein Heim-

beirat nicht gebildet worden, so hat dies der Träger

der zuständigen Behörde unter Angabe der Gründe

unverzüglich mitzuteilen. In diesen Fällen hat die

zuständige Behörde in enger Zusammenarbeit mit

Träger und Leitung des Heims in geeigneter Weise

auf die Bildung eines Heimbeirates hinzuwirken,

sofern nicht die besondere personelle Struktur der

Bewohnerschaft der Bildung eines Heimbeirates

entgegensteht.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Heimbei-

rat vor Ablauf der regelmäßigen Amtszeit nach § 13

neu zu wählen ist. Die Frist zur Mitteilung beginnt

mit dem Eintritt der die Neuwahl begründenden

Tatsachen.

����D��$EZHLFKHQGH�%HVWLPPXQJHQ�I�U�GLH
%LOGXQJ�GHV�+HLPEHLUDWHV

(1) Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen

Abweichungen von der Zahl der Mitglieder des

Heimbeirates nach § 4 und den Fristen und der Zahl

der Wahlberechtigten nach § 6 zulassen, wenn

dadurch die Bildung eines Heimbeirates ermöglicht

wird. Abweichungen von § 4 dürfen die Funktions-

fähigkeit des Heimbeirates nicht beeinträchtigen.

(2) Auf Antrag des Wahlausschusses kann in Aus-

nahmefällen die zuständige Behörde die Wahlver-

sammlung nach § 7a auch für Heime mit in der

Regel mehr als 50 Bewohnerinnen und Bewohnern

zulassen.

=ZHLWHU�$EVFKQLWW���$PWV]HLW�GHV�+HLPEHLUDWHV

������$PWV]HLW
(1) Die regelmäßige Amtszeit des Heimbeirates

beträgt zwei Jahre. Die Amtszeit beginnt mit dem

Tage der Wahl oder, wenn zu diesem Zeitpunkt

noch ein Heimbeirat besteht, mit dem Ablauf seiner

Amtszeit.

(2) In Einrichtungen der Hilfe für behinderte Men-

schen beträgt die Amtszeit vier Jahre.

������1HXZDKO�GHV�+HLPEHLUDWHV
Der Heimbeirat ist neu zu wählen, wenn die Ge-

samtzahl der Mitglieder um mehr als die Hälfte der

vorgeschriebenen Zahl gesunken ist oder der Heim-

beirat mit Mehrheit der Mitglieder seinen Rücktritt

beschlossen hat.

�����(UO|VFKHQ�GHU�0LWJOLHGVFKDIW
Die Mitgliedschaft im Heimbeirat erlischt durch

1. Ablauf der Amtszeit,

2. Niederlegung des Amtes,

3. Ausscheiden aus dem Heim,

4. Verlust der Wählbarkeit,
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5. Feststellung der zuständigen Behörde auf An-

trag von zwei Drittel der Mitglieder des Heim-

beirates, daß das Heimbeiratsmitglied seinen

Pflichten nicht mehr nachkommt oder nicht

mehr nachkommen kann.

������1DFKU�FNHQ�YRQ�(UVDW]PLWJOLHGHUQ
Scheidet ein Mitglied aus dem Heimbeirat aus, so

rückt die nicht gewählte Person mit der höchsten

Stimmenzahl als Ersatzmitglied nach. § 4 Abs. 2

findet Anwendung. Das Gleiche gilt, wenn ein

Mitglied des Heimbeirates zeitweilig verhindert ist.

'ULWWHU�$EVFKQLWW���*HVFKlIWVI�KUXQJ�GHV
+HLPEHLUDWHV

������9RUVLW]
(1) Der Heimbeirat wählt mit der Mehrheit seiner

Mitglieder den Vorsitz und dessen Stellvertretung.

Eine Bewohnerin oder ein Bewohner soll den Vor-

sitz innehaben.

(2) Die oder der Vorsitzende vertritt den Heimbei-

rat im Rahmen der von diesem gefaßten Beschlüs-

se, soweit der Heimbeirat im Einzelfall keine ande-

re Vertretung bestimmt.

������6LW]XQJHQ�GHV�+HLPEHLUDWHV
(1) Unbeschadet einer Wahlanfechtung beruft der

Wahlausschuß den Heimbeirat binnen zwei Wo-

chen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses

zu einer konstituierenden Sitzung ein.

(2) Die oder der Vorsitzende des Heimbeirates

beraumt die Sitzungen an, setzt die Tagesordnung

fest und leitet die Verhandlung. Sie oder er hat die

Mitglieder des Heimbeirates und nachrichtlich die

Ersatzmitglieder zu der Sitzung mit einer Frist von

sieben Tagen unter Mitteilung der Tagesordnung

einzuladen.

(3) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des

Heimbeirates oder der Leitung des Heims hat die

oder der Vorsitzende eine Sitzung anzuberaumen

und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist,

auf die Tagesordnung zu setzen.

(4) Die Leitung des Heims ist vom Zeitpunkt der

Heimbeiratssitzung rechtzeitig zu verständigen. An

Sitzungen, zu denen die Leitung ausdrücklich ein-

geladen wird, hat sie teilzunehmen.

(5) Der Heimbeirat kann beschließen, zur Wahr-

nehmung seiner Aufgaben fach- und sachkundige

Personen hinzuzuziehen. Der Heimbeirat kann

ebenso beschließen, daß Bewohnerinnen und Be-

wohner oder fach- und sachkundige Personen oder

dritte Personen an einer Sitzung oder an Teilen der

Sitzung teilnehmen können. Der Träger trägt die

Auslagen in angemessenem Umfang für die zuge-

zogenen fach- und sachkundigen Personen sowie

der dritten Personen. Sie enthalten keine Vergü-

tung.

(6) Der Heimbeirat kann sich jederzeit an die zu-

ständige Behörde wenden.

(7) Der Heimbeirat kann Arbeitsgruppen bilden.

Das weitere Verfahren regelt der Heimbeirat.

������%HVFKO�VVH�GHV�+HLPEHLUDWHV
(1) Die Beschlüsse des Heimbeirates werden mit

einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mit-

glieder gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet

die Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsitzen-

den.

(2) Der Heimbeirat ist beschlußfähig, wenn minde-

stens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.

������6LW]XQJVQLHGHUVFKULIW
Über jede Verhandlung des Heimbeirates ist eine

Niederschrift aufzunehmen, die mindestens die

Sitzungsteilnehmer, den Wortlaut der Beschlüsse

und die Stimmenmehrheit, mit der sie gefaßt sind,

enthält. Die Niederschrift ist von der Vorsitzenden

oder dem Vorsitzenden und einem weiteren Mit-

glied zu unterzeichnen.

������%HZRKQHUYHUVDPPOXQJ�XQG
7lWLJNHLWVEHULFKW�GHV�+HLPEHLUDWHV

Der Heimbeirat soll mindestens einmal im Amts-

jahr eine Bewohnerversammlung abhalten. Teilbe-

wohnerversammlungen sind zulässig. Der Heimbei-

rat hat in der Bewohnerversammlung einen Tätig-
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keitsbericht zu erstatten, der auch möglichst

schriftlich an alle Bewohnerinnen und Bewohner zu

verteilen ist. Die Bewohnerinnen und Bewohner

können zum Tätigkeitsbericht Stellung nehmen. Die

Bewohnerinnen und Bewohner sind berechtigt, zur

Bewohnerversammlung Personen ihres Vertrauens

hinzuzuziehen. Auf Verlangen des Heimbeirates hat

die Leitung des Heims an der Bewohnerversamm-

lung teilzunehmen. Der Heimbeirat kann die Lei-

tung von der Bewohnerversammlung insgesamt

oder von einzelnen Tagesordnungspunkten aus-

schließen.

������.RVWHQ�XQG�6DFKDXIZDQG�GHV�+HLPEHLUDWHV
(1) Der Träger gewährt dem Heimbeirat die zur

Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Hilfen

und stellt insbesondere die Räumlichkeiten zur

Verfügung.

(2) Dem Heimbeirat sind in dem Heim geeignete

Möglichkeiten für Mitteilungen zu eröffnen, insbe-

sondere sind schriftliche Mitteilungen an alle Be-

wohnerinnen und Bewohner zu gewährleisten so-

wie Plätze für Bekanntmachungen zur Verfügung

zu stellen.

(3) Die durch die Tätigkeit des Heimbeirates ent-

stehenden angemessenen Kosten trägt der Träger.

9LHUWHU�$EVFKQLWW���6WHOOXQJ�GHU
+HLPEHLUDWVPLWJOLHGHU

������(KUHQDPWOLFKH�7lWLJNHLW
Die Mitglieder des Heimbeirates führen ihr Amt

unentgeltlich und ehrenamtlich aus.

������%HQDFKWHLOLJXQJV��XQG
9HUJ�QVWLJXQJVYHUERW

(1) Die Mitglieder des Heimbeirates dürfen bei der

Erfüllung ihrer Aufgaben nicht behindert und we-

gen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begün-

stigt werden.

(2) Eine Bewohnerin oder ein Bewohner darf auf-

grund der Tätigkeit eines Angehörigen oder einer

Vertrauensperson im Heimbeirat nicht benachteiligt

oder begünstigt werden.

������9HUVFKZLHJHQKHLWVSIOLFKW
(1) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Heim-

beirates haben über die ihnen bei Ausübung des

Amtes bekannt gewordenen Angelegenheiten oder

Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt

nicht gegenüber den übrigen Mitgliedern des

Heimbeirates. Satz 1 gilt für die nach § 17 Abs. 5

teilnehmenden Personen entsprechend.

(2) Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht nicht

für Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkun-

dig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner vertrau-

lichen Behandlung bedürfen.

)�QIWHU�$EVFKQLWW���+HLPI�UVSUHFKHU

������%HVWHOOXQJ�GHV�+HLPI�UVSUHFKHUV
(1) Die zuständige Behörde hat unverzüglich einen

Heimfürsprecher zu bestellen, sobald die Voraus-

setzungen für seine Bestellung nach § 10 Abs. 4 des

Gesetzes gegeben sind. In Heimen mit mehr als 70

Plätzen können zwei Heimfürsprecher, in Heimen

mit mehr als 150 Plätzen drei Heimfürsprecher

eingesetzt werden. Sind mehrere Heimfürsprecher

eingesetzt, stimmen sie ihre Tätigkeit untereinander

ab und legen fest, welcher Heimfürsprecher die

Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner ge-

genüber der Heimleitung und außerhalb des Heimes

vertritt.

(2) Die regelmäßige Amtszeit des Heimfürspre-

chers beträgt zwei Jahre. Eine Wiederbestellung ist

zulässig.

(3) Zum Heimfürsprecher kann nur bestellt werden,

wer nach seiner Persönlichkeit, seinen Fähigkeiten

und den sonstigen Umständen des Einzelfalls zur

Ausübung dieses Amts geeignet ist. Er muß von der

zuständigen Behörde und dem Träger, von den

Kostenträgern und den Verbänden der Heimträger

unabhängig sein. Die Bestellung bedarf der Zu-

stimmung des Bestellten.

(4) Die Bestellung ist dem Heimfürsprecher und

dem Träger schriftlich mitzuteilen. Der Träger hat

die Bewohnerinnen und Bewohner in geeigneter

Weise von der Bestellung zu unterrichten.
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(5) § 1 Abs. 3 gilt entsprechend.

������$XIKHEXQJ�GHU�%HVWHOOXQJ
GHV�+HLPI�UVSUHFKHUV

(1) Die zuständige Behörde hat die Bestellung auf-

zuheben, wenn

1. der Heimfürsprecher die Voraussetzungen für

das Amt nicht mehr erfüllt,

2. der Heimfürsprecher gegen seine Amtspflich-

ten verstößt,

3. der Heimfürsprecher sein Amt niederlegt oder

4. ein Heimbeirat gebildet worden ist.

(2) Die zuständige Behörde kann die Bestellung

aufheben, wenn eine gedeihliche Zusammenarbeit

zwischen dem Heimfürsprecher und den Bewohne-

rinnen und Bewohnern nicht mehr möglich ist.

(3) § 25 Abs. 4 gilt entsprechend.

������%HHQGLJXQJ�GHU�7lWLJNHLW
Die Tätigkeit des Heimfürsprechers endet mit

1. Ablauf seiner Amtszeit,

2. Aufhebung seiner Bestellung durch die zustän-

dige Behörde nach § 26.

������6WHOOXQJ�XQG�$PWVI�KUXQJ�GHV
+HLPI�UVSUHFKHUV

(1) Für die Stellung und Amtsführung des Heimfür-

sprechers gelten die §§ 20, 21 Abs. 1 und 2 sowie

§§ 23 und 24 entsprechend.

(2) Der Heimträger hat den Heimfürsprecher bei

der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen.

(3) Die durch die Tätigkeit des Heimfürsprechers

entstehenden erforderlichen Kosten werden von

dem Träger übernommen.

(4) Der Heimträger hat dem Heimfürsprecher zur

Ausübung seines Amtes Zutritt zum Heim zu ge-

währen und ihm zu ermöglichen, sich mit den Be-

wohnerinnen und Bewohnern in Verbindung zu

setzen.

����D��(UVDW]JUHPLXP
Von der Bestellung eines Heimfürsprechers nach §

10 Abs. 4 Satz 5 des Gesetzes kann die zuständige

Behörde absehen, wenn ein Ersatzgremium besteht,

das die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Be-

wohner auf andere Weise gewährleisten und die

Aufgaben des Heimbeirates übernehmen kann. Für

das Ersatzgremium gelten die §§ 20 bis 24 und die

§§ 29 bis 32 entsprechend.

Zweiter Teil - Mitwirkung des Heimbeirates und

des Heimfürsprechers

������$XIJDEHQ�GHV�+HLPEHLUDWHV
Der Heimbeirat hat folgende Aufgaben:

1. Maßnahmen des Heimbetriebes, die den Be-

wohnerinnen oder Bewohnern des Heims die-

nen, bei der Leitung oder dem Träger zu bean-

tragen,

2. Anregungen und Beschwerden von Bewohne-

rinnen und Bewohnern entgegenzunehmen und

erforderlichenfalls durch Verhandlungen mit

der Leitung oder in besonderen Fällen mit dem

Träger auf ihre Erledigung hinzuwirken,

3. die Eingliederung der Bewohnerinnen und

Bewohner in dem Heim zu fördern,

4. bei Entscheidungen in Angelegenheiten nach

den §§ 30, 31 mitzuwirken,

5. vor Ablauf der Amtszeit einen Wahlausschuß

zu bestellen (§ 6),

6. eine Bewohnerversammlung durchzuführen

und den Bewohnerinnen und Bewohnern einen

Tätigkeitsbericht zu erstatten (§ 20),

7. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Förderung

einer angemessenen Qualität der Betreuung,

8. Mitwirkung nach § 7 Abs. 4 des Gesetzes an

den Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen

sowie an den Vergütungsvereinbarungen und

nach § 7 Abs. 5 des Gesetzes an den Leistungs-

, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen.

�����0LWZLUNXQJ�EHL�(QWVFKHLGXQJHQ
Der Heimbeirat wirkt bei Entscheidungen der Lei-

tung oder des Trägers in folgenden Angelegenhei-

ten mit:
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1. Aufstellung oder Änderung der Musterverträge

für Bewohnerinnen und Bewohner und der

Heimordnung,

2. Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen,

3. Änderung der Entgelte des Heims,

4. Planung oder Durchführung von Veranstaltun-

gen,

5. Alltags- und Freizeitgestaltung,

6. Unterkunft, Betreuung und Verpflegung,

7. Erweiterung, Einschränkung oder Einstellung

des Heimbetriebes,

8. Zusammenschluß mit einem anderen Heim,

9. Änderung der Art und des Zweckes des Heims

oder seiner Teile,

10. umfassende bauliche Veränderungen oder

Instandsetzungen des Heims,

11. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Förderung

einer angemessenen Qualität der Betreuung,

12. Mitwirkung nach § 7 Abs. 4 des Gesetzes an

den Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen

sowie an den Vergütungsvereinbarungen und

nach § 7 Abs. 5 des Gesetzes an den Leistungs-

, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen.

������0LWZLUNXQJ�EHL�/HLVWXQJHQ�YRQ
)LQDQ]LHUXQJVEHLWUlJHQ

(1) Wenn von einer Bewohnerin oder einem Be-

wohner oder von Dritten zu ihren oder seinen Gun-

sten Finanzierungsbeiträge an den Träger geleistet

worden sind, wirkt der Heimbeirat auch bei der

Aufstellung der Haushalts- oder Wirtschaftspläne

mit. Der Heimträger hat zu diesem Zweck dem

Heimbeirat die erforderlichen Informationen zu

geben. Erfolgt bei einem Heimträger, der mehrere

Heime betreibt, eine zentrale Wirtschafts- und

Rechnungsführung, so hat der Heimträger dem

Heimbeirat am Ort des Heims die Unterlagen vor-

zulegen und die Auskünfte zu erteilen, die das

Heim betreffen. Der Träger hat insbesondere an-

hand der in Satz 1 genannten Pläne über die wirt-

schaftliche Lage des Heims schriftlich zu berichten.

Der Heimbeirat kann hierbei auch Auskünfte über

die Vermögens- und Ertragslage des Heims und,

sofern vom Träger ein Jahresabschluß aufgestellt

worden ist, Einsicht in den Jahresabschluß verlan-

gen.

(2) Finanzierungsbeiträge im Sinne des Absatzes 1

sind alle Leistungen, die über das für die Unter-

bringung vereinbarte laufende Entgelt hinaus zum

Bau, zum Erwerb, zur Instandsetzung, zur Ausstat-

tung oder zum Betrieb des Heims erbracht worden

sind.

(3) Die Mitwirkung des Heimbeirates entfällt, wenn

alle Ansprüche, die gegenüber dem Träger durch

die Leistung von Finanzierungsbeiträgen begründet

worden sind, durch Verrechnung, Rückzahlung

oder in sonstiger Weise erloschen sind.

������)RUP�XQG�'XUFKI�KUXQJ�GHU
0LWZLUNXQJ�GHV�+HLPEHLUDWHV

(1) Die Mitwirkung des Heimbeirates soll von dem

Bemühen um gegenseitiges Vertrauen und Ver-

ständnis zwischen Bewohnerschaft, Leitung und

Träger bestimmt sein.

(2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben ist der Heimbei-

rat durch die Leitung oder durch den Träger ausrei-

chend und rechtzeitig zu informieren und nach

Möglichkeit auch fachlich zu beraten. Der Heim-

beirat hat auch ein Mitwirkungs- und Informations-

recht, wenn ein Heimträger zentral für mehrere

Heime oder ein Zentralverband für seine Mitglieder

Maßnahmen und Entscheidungen im Sinne der §§

29 und 30 der Verordnung trifft. Dem Heimbeirat

sind am Ort des Heims die Unterlagen vorzulegen

und die Auskünfte zu erteilen, die das Heim betref-

fen.

(3) Entscheidungen in Angelegenheiten nach den

§§ 30, 31 hat die Leitung oder der Träger mit dem

Heimbeirat vor ihrer Durchführung rechtzeitig und

mit dem Ziel einer Verständigung zu erörtern. An-

regungen des Heimbeirates sind in die Überlegun-

gen bei der Vorbereitung der Entscheidungen ein-

zubeziehen.

(4) Anträge oder Beschwerden des Heimbeirates

sind von der Leitung oder vom Träger in angemes-

sener Frist, längstens binnen sechs Wochen, zu

beantworten. Der Träger hat die Antwort zu be-
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gründen, wenn er das Anliegen des Heimbeirates

bei seiner Entscheidung nicht berücksichtigt hat.

������0LWZLUNXQJ�GHV�+HLPI�UVSUHFKHUV
Die §§ 29 bis 32 gelten für die Mitwirkung des

Heimfürsprechers entsprechend.

'ULWWHU�7HLO���2UGQXQJVZLGULJNHLWHQ�XQG
6FKOX�YRUVFKULIWHQ

������2UGQXQJVZLGULJNHLWHQ
Ordnungswidrig im Sinne des § 21 Abs. 2 Nr. 1 des

Heimgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig

1. entgegen § 6 Abs. 2 einen Wahlausschuß nicht

bestellt oder entgegen § 8 die für die Vorbe-

reitung oder Durchführung der Wahl erforder-

liche personelle oder sächliche Unterstützung

nicht gewährt,

2. entgegen § 9 Abs. 1 die Wahl des Heimbeirates

behindert oder beeinflußt,

3. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 eine

Mitteilung unterläßt,

4. entgegen § 23 Abs. 1, auch in Verbindung mit

§ 28 Abs. 1, ein Mitglied des Heimbeirates

oder den Heimfürsprecher bei der Erfüllung

seiner Aufgaben behindert oder wegen seiner

Tätigkeit benachteiligt oder begünstigt,

5. entgegen § 23 Abs. 2, auch in Verbindung mit

§ 28 Abs. 1, eine Bewohnerin oder einen Be-

wohner benachteiligt oder begünstigt,

6. entgegen § 31 Abs. 1 Satz 2 eine Information

nicht, nicht richtig oder nicht vollständig gibt,

7. entgegen § 31 Abs. 1 Satz 3 eine Unterlage

nicht, nicht richtig oder nicht vollständig vor-

legt oder eine Auskunft nicht, nicht richtig oder

nicht vollständig erteilt oder

8. entgegen § 32 Abs. 3 Satz 1 Entscheidungen

vor ihrer Durchführung nicht rechtzeitig erör-

tert.

������hEHUJDQJVYRUVFKULIW
Heimbeiräte, die vor Inkrafttreten der Verordnung

gewählt worden sind, müssen nicht neu gewählt

werden.

�����,QNUDIWWUHWHQ
[...]
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9HURUGQXQJ��EHU�SHUVRQHOOH
$QIRUGHUXQJHQ�I�U�+HLPH
vom 19.07.1993 (BGBl I 1993, 1205)

Stand: Änderung durch Art. 1 V v. 22.6.1998 I

1506, Überschrift: IdF d. Art. 1 Nr. 1 V v.

22.6.1998 I 1506 mWv 27.6.1998

Auf Grund des § 3 des Heimgesetzes in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 23. April 1990

(BGBl. I S. 763) in Verbindung mit II. des Organi-

sationserlasses des Bundeskanzlers vom 23. Januar

1991 (BGBl. I S. 530) verordnet das Bundesmini-

sterium für Familie und Senioren im Einvernehmen

mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und

dem Bundesministerium für Raumordnung, Bauwe-

sen und Städtebau:

,QKDOWV�EHUVLFKW

§  1 Mindestanforderungen

§  2 Eignung des Heimleiters

§  3 Persönliche Ausschlußgründe

§  4 Eignung der Beschäftigten

§  5 Beschäftigte für betreuende Tätigkeiten

§  6 Fachkräfte

§  7 Heime für behinderte Volljährige

§  8 Fort- und Weiterbildung

§  9 Ordnungswidrigkeiten

§ 10 Übergangsregelungen

§ 11Befreiungen

§ 12 Streichung von Vorschriften

§ 13 Inkrafttreten

�����0LQGHVWDQIRUGHUXQJHQ
Der Träger eines Heims im Sinne des § 1 Abs. 1

des Heimgesetzes darf nur Personen beschäftigen,

die die Mindestanforderungen der §§ 2 bis 7 erfül-

len, soweit nicht in den §§ 10 und 11 etwas anderes

bestimmt ist.

�����(LJQXQJ�GHV�+HLPOHLWHUV
(1) Wer ein Heim leitet, muß hierzu persönlich und

fachlich geeignet sein. Er muß nach seiner Persön-

lichkeit, seiner Ausbildung und seinem beruflichen

Werdegang die Gewähr dafür bieten, daß das je-

weilige Heim entsprechend den Interessen und

Bedürfnissen seiner Bewohner sachgerecht und

wirtschaftlich geleitet wird.

(2) Als Heimleiter ist fachlich geeignet, wer

1. eine Ausbildung zu einer Fachkraft im Ge-

sundheits- oder Sozialwesen oder in einem

kaufmännischen Beruf oder in der öffentlichen

Verwaltung mit staatlich anerkanntem Ab-

schluß nachweisen kann und

2. durch eine mindestens zweijährige hauptberuf-

liche Tätigkeit in einem Heim oder in einer

vergleichbaren Einrichtung die weiteren für die

Leitung des Heims erforderlichen Kenntnisse

und Fähigkeiten erworben hat. Die Wahrneh-

mung geeigneter Weiterbildungsangebote ist

zu berücksichtigen.

(3) Wird das Heim von mehreren Personen geleitet,

so muß jede dieser Personen die Anforderungen des

Absatzes 1 erfüllen.

�����3HUV|QOLFKH�$XVVFKOX�JU�QGH
(1) In der Person des Heimleiters dürfen keine Tat-

sachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen,

daß er für die Leitung eines Heims ungeeignet ist.

Ungeeignet ist insbesondere,

1. wer

a) wegen eines Verbrechens oder wegen einer

Straftat gegen das Leben, die sexuelle Selbst-

bestimmung oder die persönliche Freiheit, we-

gen vorsätzlicher Körperverletzung, wegen Er-

pressung, Urkundenfälschung, Untreue, Dieb-

stahls, Unterschlagung, Betrugs oder Hehlerei

oder wegen einer gemeingefährlichen Straftat

oder einer Konkursstraftat zu einer Freiheits-

strafe oder Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens

drei Monaten, sofern die Tilgung im Zentralre-

gister noch nicht erledigt ist,

b) in den letzten fünf Jahren, längstens jedoch

bis zum Eintritt der Tilgungsreife der Eintra-
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gung der Verurteilung im Zentralregister, we-

gen einer Straftat nach den §§ 29 bis 30b des

Betäubungsmittelgesetzes oder wegen einer

sonstigen Straftat, die befürchten läßt, daß er

die Vorschriften des Heimgesetzes oder eine

auf Grund dieses Gesetzes erlassene Rechts-

verordnung nicht beachten wird, rechtskräftig

verurteilt worden ist,

2. derjenige, gegen den wegen einer Ordnungs-

widrigkeit nach § 17 des Heimgesetzes mehr

als zweimal eine Geldbuße rechtskräftig fest-

gesetzt worden ist, soweit nicht fünf Jahre seit

Rechtskraft des letzten Bußgeldbescheids ver-

gangen sind.

(2) Absatz 1 Satz 2 gilt nicht für Straftaten und

Ordnungswidrigkeiten, die vor Inkrafttreten der

Verordnung begangen worden sind. Absatz 1 Satz 1

bleibt unberührt.

�����(LJQXQJ�GHU�%HVFKlIWLJWHQ
(1) Beschäftigte in Heimen müssen die erforderli-

che persönliche und fachliche Eignung für die von

ihnen ausgeübte Funktion und Tätigkeit besitzen.

(2) Als Leiter des Pflegedienstes ist geeignet, wer

eine Ausbildung zu einer Fachkraft im Gesund-

heits- oder Sozialwesen mit staatlich anerkanntem

Abschluß nachweisen kann. § 2 Abs. 2 Nr. 2, § 3

Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 gelten entsprechend.

����%HVFKlIWLJWH�I�U�EHWUHXHQGH�7lWLJNHLWHQ
(1) Betreuende Tätigkeiten dürfen nur durch Fach-

kräfte oder unter angemessener Beteiligung von

Fachkräften wahrgenommen werden. Hierbei muß

mindestens einer, bei mehr als 20 nicht pflegebe-

dürftigen Bewohnern oder mehr als vier pflegebe-

dürftigen Bewohnern mindestens jeder zweite wei-

tere Beschäftigte eine Fachkraft sein. In Heimen

mit pflegebedürftigen Bewohnern muß auch bei

Nachtwachen mindestens eine Fachkraft ständig

anwesend sein.

(2) Von den Anforderungen des Absatzes 1 kann

mit Zustimmung der zuständigen Behörde abgewi-

chen werden, wenn dies für eine fachgerechte Be-

treuung der Heimbewohner erforderlich oder aus-

reichend ist.

(3) Pflegebedürftig im Sinne der Verordnung ist,

wer für die gewöhnlichen und regelmäßig wieder-

kehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen

Lebens in erheblichem Umfang der Pflege nicht nur

vorübergehend bedarf.

�����)DFKNUlIWH
Fachkräfte im Sinne dieser Verordnung müssen

eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, die

Kenntnisse und Fähigkeiten zur selbständigen und

eigenverantwortlichen Wahrnehmung der von ihnen

ausgeübten Funktion und Tätigkeit vermittelt. Al-

tenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer, Kran-

kenpflegerhelferinnen und Krankenpflegehelfer

sowie vergleichbare Hilfskräfte sind keine Fach-

kräfte im Sinne der Verordnung.

�����+HLPH�I�U�EHKLQGHUWH�9ROOMlKULJH
In Heimen für behinderte Volljährige sind bei der

Festlegung der Mindestanforderungen nach den §§

2 bis 6 auch die Aufgaben bei der Betreuung, För-

derung und Eingliederung behinderter Menschen

und die besonderen Bedürfnisse der Bewohner, die

sich insbesondere aus Art und Schwere der Behin-

derung ergeben, zu berücksichtigen.

�����)RUW��XQG�:HLWHUELOGXQJ
(1) Der Träger des Heims ist verpflichtet, dem

Leiter des Heims und den Beschäftigten Gelegen-

heit zur Teilnahme an Veranstaltungen berufsbe-

gleitender Fort- und Weiterbildung zu geben.

Mehrjährig Beschäftigten, die die Anforderungen

des § 6 nicht erfüllen, ist Gelegenheit zur Nachqua-

lifizierung zu geben.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht nur,

wenn sich die Veranstaltungen insbesondere auf

folgende Funktionen und Tätigkeitsfelder erstrek-

ken:

1. Heimleitung,

2. Wohnbereichs- und Pflegedienstleistung sowie

entsprechende Leitungsaufgaben,
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3. Rehabilitation und Eingliederung sowie Förde-

rung und Betreuung Behinderter,

4. Förderung selbständiger und selbstverantwor-

teter Lebensgestaltung,

5. aktivierende Betreuung und Pflege,

6. Pflegekonzepte, Pflegeplanung und Pflegedo-

kumentation,

7. Arbeit mit verwirrten Bewohnern,

8. Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen

sowie mit Einrichtungen und Diensten des So-

zial- und Gesundheitswesens,

9. Praxisanleitung,

10. Sterbebegleitung,

11. rechtliche Grundlagen der fachlichen Arbeit,

12. konzeptionelle Weiterentwicklung der Alten-

hilfe und der Eingliederungshilfe für Behin-

derte.

�����2UGQXQJVZLGULJNHLWHQ
Ordnungswidrig im Sinne des § 17 Abs. 2 Nr. 1 des

Heimgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig

1. entgegen § 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr.

1 oder § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a und

b oder

2. entgegen § 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Satz

1 oder § 4 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 3

Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a und b Perso-

nen beschäftigt oder

3. entgegen § 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Satz

1 betreuende Tätigkeiten nicht durch Fach-

kräfte oder unter angemessener Beteiligung

von Fachkräften wahrnehmen läßt, die die

Mindestanforderungen nach § 6 erfüllen.

������hEHUJDQJVUHJHOXQJHQ
(1) Sind bei Inkrafttreten dieser Verordnung die in

§ 2 Abs. 2 Nr. 2, §§ 4 bis 7 genannten Mindestan-

forderungen nicht erfüllt, so kann die zuständige

Behörde auf Antrag des Heimträgers angemessene

Fristen zur Angleichung an die einzelnen Anforde-

rungen einräumen. Die Fristen dürfen fünf Jahre

vom Inkrafttreten der Verordnung an nicht über-

schreiten. Der Träger ist bis zur Entscheidung über

den Antrag von der Verpflichtung zur Angleichung

vorläufig befreit.

(2) Werden am 1. Oktober 1998 die Voraussetzun-

gen des § 5 Abs. 1 Satz 2 nicht erfüllt, kann die

zuständige Behörde auf Antrag des Heimträgers

eine angemessene Frist zur Angleichung, längstens

bis zum 30. September 2000, einräumen. Absatz 1

Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Wer ein Heim bei Inkrafttreten dieser Verord-

nung leitet, ohne die Anforderungen des § 2 Abs. 2

Nr. 1 zu erfüllen, kann das Heim bis zum Ablauf

von drei Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung

weiterhin leiten. Nach diesem Zeitpunkt kann er nur

dann Heimleiter sein, wenn er bis dahin nachweis-

bar an einer Bildungsmaßnahme, die wesentliche

Kenntnisse und Fähigkeiten für die Leitung eines

Heims vermittelt, erfolgreich teilgenommen hat.

Eine entsprechende Bildungsmaßnahme vor In-

krafttreten dieser Verordnung ist zu berücksichti-

gen.

(4) Absatz 2 gilt nicht für Heimleiter, die ein Heim

bei Inkrafttreten dieser Verordnung seit mindestens

fünf Jahren ununterbrochen leiten.

������%HIUHLXQJHQ
(1) Die zuständige Behörde kann dem Träger eines

Heims aus wichtigem Grund Befreiung von den in

den § 2 Abs. 2 Nr. 1, § 4 Abs. 1 und Abs. 2 in Ver-

bindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 genannten Mindestan-

forderungen erteilen, wenn die Befreiung mit den

Interessen und Bedürfnissen der Bewohner verein-

bar ist.

(2) Die Befreiung kann sich auf einzelne Anforde-

rungen erstrecken und neben der Verpflichtung zur

Angleichung an andere Anforderungen ausgespro-

chen werden.

(3) Die Befreiung wird auf Antrag des Trägers

erteilt. Der Träger ist bis zur Entscheidung über den

Antrag von der Verpflichtung zur Angleichung

vorläufig befreit.

�����>���@
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